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Hausratversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Februar 2018)  
Unternehmen: 
Schleswiger Versicherungsservice AG 
Deutschland 

 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen In-
formationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der Beschädigung oder des Abhandenkommens 
Ihres Hausrats infolge eines Versicherungsfalls. 
 
 

 
Was ist versichert?  

 
Versicherte Sachen 

� Versichert ist der Hausrat Ihrer Wohnung. Dazu zählen alle 
Sachen, die dem Haushalt zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. 
Verbrauch) dienen, wie beispielsweise: 
� Möbel, Teppiche, Bekleidung, 
� elektrische und elektronische Haushaltgeräte (z. B. Wasch-

maschine, TV, Computer), 
� Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung gehören, 
� Bargeld und Wertsachen (z. B. Schmuck) in begrenzter Höhe 

 
 

Versicherte Gefahren 

� Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,  
� Auf- oder Anprall sonstiger Fahrzeuge oder Flugkörper , seiner 

Teile oder seiner Ladung, 
� Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 

Raub oder den Versuch einer solchen Tat, 
� Leitungswasser, 
� Wasser aus Aquarien, Wasserbetten, 
� Sturm oder Hagel. 
� Wenn vereinbart, auch Diebstahl von Fahrrädern.  
 
 

Versicherte Schäden 

� Sachschäden infolge von Zerstörung, Beschädigung oder Ab-
handenkommen der versicherten Sachen infolge eines Versiche-
rungsfalls.  

 

Versicherungssumme und Versicherungswert 

� Die Versicherungssumme ist der vereinbarte Betrag, der dem 
Versicherungswert entsprechen soll. Ist das nicht der Fall, kön-
nen Nachteile bei der Entschädigungsberechnung entstehen. 

 
 

Versicherte Kosten 

� Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwendi-
gen und tatsächlich angefallenen 
� Schadenabwendungs- und Schaden minderungskosten, 
� Aufräumungskosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
� Hotelkosten, 
� Transport- und Lagerkosten, 
� Bewachungskosten, 
� Kosten für provisorische Maßnahmen, 
� Schlossänderungskosten 

 
 

 

     

Was ist nicht versichert? 

 
� Nicht versichert sind beispielsweise: 
� vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser 

die Gefahr trägt, 
� Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, 
� Luft- und Wasserfahrzeuge. 

 
 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 
! Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungsschutz 

eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

! Krieg, 

! Kernenergie, 

! Schwamm, 

! Sturmflut, 

! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

Wo bin ich versichert? 
� Ihr Hausrat ist in der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung versichert. Aber auch, wenn sich der Hausrat vorübergehend außerhalb 

des Versicherungsortes befindet, ist er zeitweise versichert. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
� Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
� Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
� Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 
� Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.  
� Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag 

ggf. angepasst werden kann. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weite-
ren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halb-
jährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungs-
beitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? 
Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung 
muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). Sie oder wir 
können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfall des versicherten Risikos. Dann endet der Vertrag schon 
vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 
 



 
  
 
 
Allgemeine Verbraucherinformationen  
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 
 

Angaben der Gesellschaften 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot zutreffende 
Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Angebot - diese wird ebenfalls im Versicherungsschein dokumentiert. 
 

 
Württembergische Versicherung AG 
 

1. Identität des Versicherers: 
 

  Name: 
  Württembergische Versicherung AG 

                           Gutenbergstraße 30 
     70176 Stuttgart 

 

  Telefon: 0711 662 - 0 
  Fax: 0711 662 829400 
  Internet: www.wuerttembergische.de 

 

 
 Rechtsform:  
 Aktiengesellschaft 
 Sitz: Stuffgart 

 Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart 
      HRB 14327 

Vers.St.Nr. 801/V90801006186
 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäischen Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
- entfällt - 
 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
                   Vorstand: Thomas Bischof (Vorsitzender)
 Württembergische Versicherung AG 
     Gutenbergstraße 30 
     70176 Stuttgart 
 Vorstand:  
     
 

    Dr. Susanne Pauser 
    Alexander Mayer 
    Jens Lison 
    Jens Wieland 

                           Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen A. Junker 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und in der Verwaltung sowie Durchführung von 
Versicherungsverträgen. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und 
Rechtsschutzversicherungen besteht, entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 

 

 
B. ADLER Versicherung AG 
 

1. Identität des Versicherers: 
 

  Name: 
  ADLER Versicherung AG 

     Joseph-Scherer-Str. 3 
    44139 Dortmund 
 

  Telefon: 0231-135-0 
  Fax: 0231-135-4638 
  Internet: www.signal-iduna.de 

 

 Rechtsform:  
    
 Aktiengesellschaft 
 Sitz: Dortmund 
  

 Handelsregister: Amtsgericht Dortmund 
     HRB 20214 

Vers.St.Nr. 9116/806/00998 
 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäischen Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
- entfällt - 
 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 
 ADLER Versicherung AG 
 Joseph-Scherer-Str. 3 

44139 Dortmund 
 

 Vorstand: Jörg Krieger, Torsten Uhlig, Dr. Norbert A. 
Vogel 

 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan Kutz 
 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und in der Verwaltung sowie Durchführung von 
Versicherungsverträgen. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und 
Rechtsschutzversicherungen besteht, entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C. Rhion Versicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

 

  Name: 
     Rhion Versicherung AG 

     RheinLandplatz 
    41460 Neuss 
 

  Telefon: 02131-6099-0 
  Fax: 02131-6099-13300 
  Internet: www.rhion.de 

 

 
 Rechtsform:  
 Aktiengesellschaft 
 Sitz: Neuss 

 Handelsregister: Amtsgericht Neuss 
     HRB 13420 

Vers.St.Nr. 810/V900810021482
 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäischen Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
- entfällt - 

 
3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 
 Rhion Versicherung AG 
 RheinLandplatz 

41460 Neuss 
 

 Vorstand: Christoph Buchbender, Dr. Lothar 
Horbach, Dr. Arne Barinka, Andreas 
Schwarz 

 Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm Ferdinand 
Thywissen 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsverträgen. 
 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen besteht, entfällt das 
Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 
 

 

 
 

Für die vorher genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Neumünster: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
 

Anschrift:   Goebenstraße 10 
   24534 Neumünster 
 

Aufsichtsratvorsitzender: Johannes Jochimsen 
Vorstand:   Peter Behnke, Thomas Wolff, Joana Behnke 
Handelsregister:  Amtsgericht Kiel 

HRB 1820 NM 



 

 
 
 
6. Angaben über die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung 
 
Fälligkeit der Leistung 
Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versicherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht. 
 
Erfüllung der Leistung 
Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungssumme bzw. Entschädigungsgrenze. 
 
Hinweis: 
Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind, je nach beantragtem Umfang, in den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, Deklarationen, Klauseln, Besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Zusatzbedingungen und Geschriebenen 
Bedingungen geregelt. 
 
7. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
gültige Versicherungssteuer. 
 
8. Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern, Gebühren oder Kosten 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen keine weiteren Kosten an. Wir weisen darauf hin, dass bei Prämienverzug zusätzliche 
Kosten, wie z.B. Mahngebühren entstehen können. 
 
9. Einzelheiten zur Prämienzahlung und Zahlungsweise 
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, sind die vereinbarten Prämien im Voraus zu zahlen. Beachten Sie, dass die Erstprämie von 
den unter Ziffer 7 aufgeführten Prämien abweichen kann. 
Versicherungsbeginn und –ablauf entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. 
 

 Erste oder einmalige Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten 
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsabschluss, so müssen Sie die erste oder einmalige Prämie unverzüglich 
nach Zugang des Versicherungsscheines zahlen. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. 
Bitte lesen Sie die wichtige Belehrung über die Folge einer Nichtzahlung der ersten oder einmaligen Prämie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Folgeprämie 
Die Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. 
 

Grundsätzlich gilt 
Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ihrem Konto angewiesen wurde und diese eine ausreichende Deckung zur Durchführung der 
Überweisung aufweist. Sollte die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die Prämienschuld mit der Einzahlung der fälligen Prämie beim 
entsprechenden Geldinstitut als erfüllt. 
Im Fall des Prämieneinzugs über das Lastschriftverfahren ist die Prämienschuld erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Abbuchung das angegebene Konto 
eine ausreichende Deckung aufweist, die die Vornahme der Abbuchung gestattet. 
Hinweis: Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie, zur Fälligkeit der 
Folgeprämien und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. 
 
10. Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote hinsichtlich des Preises. 
Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 6 Wochen und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber festgelegten 
Versicherungssteuer sowie einer endgültigen Risikoprüfung. 
 
11. Hinweis auf mögliche Schwankungen der verwendeten Finanzinstrumente 
Entfällt prinzipiell bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftplicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und 
Rechtsschutzversicherungen besteht. 
 
12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes und zur Bindefrist 
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. 
Ihre Willenserklärung ist der Antrag, den Sie stellen und unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein oder eine Annahmebestätigung. 
Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang unserer Annahmeerklärung oder des Versicherungsscheins zustande. 
 

 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Versicherungsbeginn, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig zahlen. Über das, 
was rechtzeitig ist, informieren wir Sie ausführlich unter Ziffer 9. 
Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig zahlen, beginnt Ihr Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt der Zahlung. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
 

 Frist in der Sie an den Antrag gebunden sind (Bindefrist) 
Sie sind einen Monat lang an den Antrag gebunden. Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

 
 
 

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zum Zeitpunkt der Zahlung. Der 
Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben. 
Außerdem können wir, solange die Zahlung nicht erfolgt ist, vom Vertrag zurücktreten. 
Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 



 
 
 
 
 
 

 Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge 
 

Diese Informationen gelten für Versicherungsverträge, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Telefon, 
Fax, Email, Internet) abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge). 
1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande. 
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begründung widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage 
des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – falls Ihnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen 
über Versicherungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die 
Erstattung durch uns muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht 
nach den gesetzlichen Vorschriften über Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein Widerrufsrecht 
gem. § 8 VVG nicht zu. 
3. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 

 
13. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit der §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform 
erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an die: 
Schleswiger Versicherungsservice AG 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 
Telefax: 04321 – 489 09 – 29 
info@schleswiger-ag.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 des 
Jahresbeitrages bzw. 1/30 des Monatsbeitrages multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. 
Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenden Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 
 

 
 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wurde mit dem Versicherungsschein bereits ein bestehender Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur auf die 
erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
 
14. Vertragslaufzeit 
Die für den Vertrag geltende Vertragslaufzeit entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. Antrag. 
Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Vertragsdauer verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. Dies gilt nicht für Verträge mit einmaliger Prämie oder für Verträge ohne 
Verlängerungsvereinbarung. 
 
15. Beendigung eines Vertrages 
Der Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. Bitte 
beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung schriftlich gegenüber der Schleswiger Versicherungsservice AG zu erfolgen hat. 
 

 Kündigung zum Ablauf 
Die Verträge gem. Punkt 14 können von Ihnen zum Ablauf, bei einer vereinbarten Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren zum Schluss des dritten 
oder jedes darauf folgenden Versicherungsjahres, unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
 
 
 

 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wünsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 



 
 
 
 
 
 

 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Möglichkeit, den vom Schaden betroffenen Vertrag zu kündigen. Die Kündigung muss 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie können 
auch jeden späteren Zeitpunkt zur Wirksamkeit bestimmen, spätestens jedoch den Ablauf des Versicherungsjahres. 
 

 Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch frühestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis vom Wegfall des Risikos erlangt haben. 
Hinweis zur Wohngebäudeversicherung: Eine Veräußerung des versicherten Gebäudes gilt nicht als Risikowegfall, hierfür bestehen besondere 
Kündigungsvorschriften. 

 
 Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 

Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können 
Sie den betreffenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündigen. 
Gleiches gilt, wenn sich der Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass die Prämie entsprechend angepasst wird. 

 
16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung 
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz Neumünster. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zuständig. 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen 
 

 bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Gericht, 
 bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder ihre Niederlassung zuständigen Gericht 

 erhoben werden. 
 
18. Sprache 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist deutsch. 
 
19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können Sie sich an das 
Beschwerdemanagement wenden: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
Abteilung Beschwerdemanagement 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 
beschwerde@schleswiger-ag.de 

 
Sollte Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie den Versicherungsombudsmann einschalten. Unser Unternehmen ist Mitglied im 
Verein Versicherungsombudsmann e.V. Der Ombudsmann ist eine unabhängige Schlichtungsstelle für Verbraucher. Er überprüft kostenfrei für 
Sie, ob wir korrekt gehandelt haben. 
 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080 632 
10006 Berlin 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 

Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit, unsere Entscheidungen durch Zivilgerichte prüfen zu lassen. 
 
Online-Streitbeteilungs-Plattform 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeteiligung (OS) bereit. Diese können Sie über den nachfolgenden Link 
erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sie können diese Plattform unter folgenden Voraussetzungen nutzen: 
1. Sie sind Verbraucher und leben in der Europäischen Union (EU). 
2. Sie haben einen Versicherungsvertrag auf elektronischen Weg (bspw. über diese Internetseite oder per E-Mail) beantragt bzw. geschlossen. 

 
20. Versicherungsaufsicht 
Die zuständige Versicherungsaufsicht ist unter folgender Adresse zu erreichen: 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
21. Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich schriftlich, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das Vertragsdokument 
bestätigt. 



 

Wichtige Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu Ihrem Versicherungsschutz 

Obliegenheiten vor Vertragsabschluss – Vorvertragliche Anzeigepflichten  
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die dort gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben 
wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
 - Weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
 - Noch für die Feststellung oder den Umfang unsere Leistungspflicht ursächlich war. 
Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der 
Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung  
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann 
zu einer rückwirkenden Beitragserhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand und insoweit zu einem rückwirkenden Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unsere Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unsere Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese Frist nach 
Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsabschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Anfechtung  
Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten. 

6. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die 
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Synopse Pauschaldeklaration Hausrat – Standard/Plus/Premium VHB 2016 

 
Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur für die Sachen und Gefahren, für die Versicherungsschutz beantragt und beur-
kundet ist. Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 1 VHB 2016 nicht beantragt 
und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 

Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Versi-
cherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag begrenzt. 

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen bereits voll-
ständig ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten darüber hinaus bis zu 100 % (Standard: bis zu 10 %) der vereinbarten 
Versicherungssumme ersetzt. 
 

 VHB 2016
Abschnitt Standard Plus Premium 

Gefahren und Schäden     

Feuer     

1. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung 

A § 2 Nr. 1 d)    

2. Explosionsschäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) A § 1 Nr. 3    

3. Implosion A § 2 Nr. 5    

4. Schäden durch Nutzfeuer     

5. Seng- und Schmorschäden A § 2 Nr. 6 nicht versichert   

6. Schäden durch Verpuffung A § 2 Nr. 7 nicht versichert   

7. Schäden durch Rauch und Ruß A § 2 Nr. 8 nicht versichert bis 3.000 Euro  

8. Anprall eines Kraft-, Land-, Wasser-, Schienenfahrzeuges A § 2 Nr. 9 nicht versichert   

9. Überspannungsschäden durch Blitz A § 2 Nr. 10 bis 7 %   

10. Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in Kühl- und 
Tiefkühlgeräten bei Ausfall der Stromversorgung 

A § 2 Nr. 11 nicht versichert   

11. Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in Kühl- und 
Tiefkühlgeräten infolge eines Gerätedefektes 

A § 2 Nr. 12 nicht versichert bis 500 Euro  

12. Überschalldruckwellen A § 2 Nr. 13 nicht versichert   

13. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung A § 2 Nr. 14 nicht versichert   

14. Böswillige Beschädigung inkl. Kosten für die Beseitigung von 
Schäden durch Graffiti 

A § 2 Nr. 15 nicht versichert nicht versichert  

15. Transportmittelunfall A § 2 Nr. 16 nicht versichert bis 1.000 Euro  

Einbruchdiebstahl     

16. Vandalismus nach Raub A § 3 Nr. 5    

17. Vandalismus nach Einschleichen A § 3 Nr. 6 nicht versichert   

18. Räuberische Erpressung A § 3 Nr. 7 nicht versichert   

19. Diebstahl von 
a) Hausrat aus verschlossenem Kraftfahrzeug, Wohnwagen-

anhängern, Dachboxen und dem Innenraum von ver-
schlossenen Wassersportfahrzeugen (Geltungsbereich: 
geographische Grenzen Europas zuzüglich den Kanari-
schen Inseln, Madeira, den Azoren und Zypern); Wertsa-
chen bis max. 500 Euro (Plus) bzw. 1.500 Euro (Premium) 

 
A § 3 Nr. 8 

 
nicht versichert 

 
bis 3.000 Euro 

 
bis 3.000 Euro 

b) Wäsche und Kleidung, Gartenmöbeln, Gartengeräten, Gar-
tenskulpturen, Gokarts, sonstigen Spielfahrzeugen, Grills, 
Rasenmährobotern außerhalb von Räumen auf dem einge-
friedeten Grundstück, auf dem sich die versicherte Woh-
nung befindet 

A § 3 Nr. 9 nicht versichert bis 5.000 Euro  

c) Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und -ausstattung außer-
halb von Räumen auf dem eingefriedeten Grundstück, auf 
dem sich die versicherte Wohnung befindet 

A § 3 Nr. 10 nicht versichert bis 5.000 Euro  

d) Hausrat aus dem Krankenzimmer, in Reha- oder Kurein-
richtungen, Arzt-, Heilpraktiker-, Physiotherapeutenpraxen, 
Alten-/Pflegeheimen; Wertsachen bis max. 250 Euro 

A § 3 Nr. 11 nicht versichert bis 2.500 Euro  

e) Sachen am Arbeitsplatz; Wertsachen bis max. 250 Euro A § 3 Nr. 12 nicht versichert bis 1.000 Euro  

f) Antennenanlagen, Markisen und Sicherungsanlagen A § 3 Nr. 13 nicht versichert   

20. Trickdiebstahl im Versicherungsort A § 3 Nr. 14 nicht versichert bis 1.500 Euro bis 5.000 Euro 

21. Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen A § 3 Nr. 15 nicht versichert   

22. Einbruchdiebstahl durch nicht versicherte Räume A § 3 Nr. 16 nicht versichert   
 



V H  2 7 0 9   0 4 / 2 0 1 6  c  2  von 4  = mitversichert/vereinbart 

 VHB 2016
Abschnitt Standard Plus Premium 

Gefahren und Schäden     

23. Fahrraddiebstahl 
(inkl. Fahrradanhänger sowie Elektrofahrräder wie Pedelecs oder 
E-Bikes, sofern keine Versicherungspflicht besteht) 

A § 3 Nr. 17 nicht versichert bis 1.000 Euro bis 5.000 Euro 

24. Scheck- und Kreditkartenmissbrauch nach einem versicherten 
Ereignis 

A § 3 Nr. 18 nicht versichert bis 1.000 Euro bis 10.000 Euro 

25. Vermögensschäden durch Phishing beim Online-Banking (Jahres-
höchstentschädigung Plus 1.000 Euro bzw. Premium 6.000 Euro)

A § 3 Nr. 19 nicht versichert bis 500 Euro bis 3.000 Euro 

Leitungswasser     
26. Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

a) Rohren innerhalb des Gebäudes, soweit diese zum versi-
cherten Hausrat gehören 

 
A § 4 Nr. 1 a) 

 

 

 

 

 

 

b) Lüftungs- und Gasrohren innerhalb des Gebäudes A § 4 Nr. 1 c) nicht versichert   

27. Frostbedingte Bruchschäden an Installationen innerhalb des 
Gebäudes, soweit diese zum versicherten Hausrat gehören 

A § 4 Nr. 1 b)    

28. Wasserdampf und Wärme tragende Flüssigkeiten A § 4 Nr. 2 a)    

29. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus 
a) Warmwasser- oder Dampfheizung einschließlich der Fuß-

bodenheizung 
    

b) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen A § 4 Nr. 2 a)    

c) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen     

d) Wasserbetten und Aquarien     

e) Zimmerbrunnen, Wassersäulen und Terrarien 
A § 4  
Nr. 2 b) aa) 

nicht versichert   

f) innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenrohren 
A § 4  
Nr. 2 b) bb) 

nicht versichert   

g) innerhalb des Gebäudes verlaufenden Lüftungs- 
und Gasrohren 

A § 4  
Nr. 2 b) cc) 

nicht versichert   

h) Zisternen 
A § 4  
Nr. 2 b) dd) 

nicht versichert   

Sturm/Hagel     

30. Eindringen von Niederschlägen durch nicht sturmbedingte 
Öffnungen 

A § 5 Nr. 2 d) nicht versichert nicht versichert bis 3.500 Euro 

31. Sturmschäden an Gartenmöbeln, Gartengeräten, Gartenskulp-
turen, Gokarts, sonstigen Spielfahrzeugen, Grills, Rasenmäh-
robotern außerhalb von Räumen auf dem gesamten Grund-
stück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet (Selbst-
behalt 100 Euro) 

A § 5 Nr. 2 e) nicht versichert bis 2.000 Euro  

Sachen     

32. In das Gebäude eingefügte Sachen 
A § 6  
Nr. 2 c) aa)    

33. Aufsitzrasenmäher 
A § 6  
Nr. 2 c) ee)    

34. Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände zu beruflichen 
Zwecken, auch in ausschließlich beruflich oder gewerblich 
genutzten Räumen: 
a) Räume sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten 

A § 6  
Nr. 2 c) hh) 

   

b) Räume auch mit separatem Eingang, wenn weder Ange-
stellte noch Publikumsverkehr vorhanden sind 

und Nr. 3 a) 
nicht versichert nicht versichert  

35. Haustiere A § 6 Nr. 2 c) ii)    

36. Handelswaren und Musterkollektionen bei Nebenberufserwerb A § 6 Nr. 4 nicht versichert bis 10.000 Euro  

37. Handelswaren und Musterkollektionen bei Hauptberufserwerb A § 6 Nr. 4 nicht versichert bis 10.000 Euro bis 15.000 Euro 

38. Anlagen zur Sicherung des versicherten Hausrates A § 6 Nr. 5 nicht versichert   

39. Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern (z. B. 
Dachbox, Fahrradträger, Reifen) sowie nicht eingebaute Teile 
von Wasser- und Luftfahrzeugen 

A § 6 Nr. 6 nicht versichert   

40. Wertsachen 
Die Entschädigung für Wertsachen innerhalb von Wertschutz-
schränken ist abhängig vom Widerstandsgrad des Behältnisses. 

A § 13 Nr. 1 b) 
und Nr. 2 

20 % 50 %  

41. Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte) 
außerhalb von Wertschutzschränken 

A § 13  
Nr. 2 b) aa) 

bis 1.000 Euro bis 3.000 Euro bis 3.500 Euro 

42. Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
außerhalb von Wertschutzschränken 

A § 13  
Nr. 2 b) bb) 

bis 2.500 Euro bis 20.000 Euro bis 50.000 Euro 

43. Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und 
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin außerhalb 
von Wertschutzschränken 

A § 13  
Nr. 2 b) cc) 

bis 20.000 Euro bis 30.000 Euro bis 50.000 Euro 

 



V H  2 7 0 9   0 4 / 2 0 1 6  c  3  von 4  = mitversichert/vereinbart 

 BB HSR 
Glas 2016 Standard Plus Premium 

Sachen     

Glas sofern mitversichert  

44. Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel § 3 Nr. 1 d) bis 500 Euro bis 1.000 Euro  

45. Scheiben und Platten aus Kunststoff § 3 Nr. 2 a)    

46. Platten aus Glaskeramik (Ceran- und Induktionskochfelder) 
einschl. zugehöriger Elektronik 

§ 3 Nr. 2 b) nicht versichert   

47. Glasbausteine und Profilbaugläser § 3 Nr. 2 c) nicht versichert   

48. Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff § 3 Nr. 2 d) nicht versichert   

49. Scheiben von Sonnenkollektoren einschl. deren Rahmen § 3 Nr. 2 e) nicht versichert   

50. Scheiben von Aquarien und Terrarien § 3 Nr. 2 f) nicht versichert   

 VHB 2016
Abschnitt Standard Plus Premium 

Kosten     

51. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens B § 7 Nr. 1    

52. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens B § 7 Nr. 2    

53. Aufräumungskosten A § 8 Nr. 1 a)    

54. Bewegungs- und Schutzkosten A § 8 Nr. 1 b)    

55. Hotelkosten A § 8 Nr. 1 c) 

bis 1 ‰  
(mind. 50 Euro)  

am Tag,  
max. 100 Tage 

max. 150 Euro 
am Tag,  

max. 1 Jahr 

max. 200 Euro 
am Tag,  

max. 1 Jahr 

56. Transport- und Lagerkosten A § 8 Nr. 1 d) bis 100 Tage   

57. Schlossänderungskosten, auch für Wertschutzschränke A § 8 Nr. 1 e)    

58. Bewachungskosten A § 8 Nr. 1 f) bis 48 Stunden   

59. Reparaturkosten für Gebäudeschäden  A § 8 Nr. 1 g)    

60. Reparaturkosten für Nässeschäden in gemieteten bzw. in Son-
dereigentum befindlichen Wohnungen und Einfamilienhäusern 

A § 8 Nr. 1 h)    

61. Kosten für provisorische Maßnahmen A § 8 Nr. 1 i)    

62. Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen A § 8 Nr. 2 a) nicht versichert   

63. Umzugskosten infolge eines versicherten Ereignisses A § 8 Nr. 2 b) nicht versichert   

64. Sachverständigenkosten ab einem entschädigungspflichtigen 
Schaden von 20.000 Euro 

A § 8 Nr. 2 c) nicht versichert  
 

ab 10.000 Euro 
Schaden 

65. Rückreisekosten ab einem Schaden von 5.000 Euro A § 8 Nr. 2 d) nicht versichert   

66. Datenrettungskosten A § 8 Nr. 2 e) nicht versichert bis 1.500 Euro bis 3.000 Euro 

67. Kosten für Downloads A § 8 Nr. 2 f) nicht versichert bis 250 Euro bis 250 Euro 

68. Mehrkosten durch Technologiefortschritt A § 8 Nr. 2 g) nicht versichert   

69. Anmietungskosten für dringend benötigte Haushaltsgeräte A § 8 Nr. 2 h) nicht versichert nicht versichert  

70. Mehrkosten für energetische Modernisierung von Haushaltsge-
räten 

A § 8 Nr. 2 i) nicht versichert bis 500 Euro  

71. Kosten für Haustierunterbringung nach einem Versicherungsfall A § 8 Nr. 2 j) nicht versichert 
max. 10 Euro  

am Tag,  
max. 1 Jahr 

 

72. Feuerlöschkosten A § 8 Nr. 2 k) nicht versichert   

73. Nachgewiesene Kosten eines Feuerwehreinsatzes nach Fehl-
alarm durch Rauchmelder 

A § 8 Nr. 2 l) 
aa) 

nicht versichert bis 1.000 Euro bis 1.000 Euro 

74. Beseitigung von Schäden durch gewaltsamen Zutritt von Polizei 
oder Feuerwehr nach Fehlalarm durch Rauchmelder 

A § 8 Nr. 2 l) 
bb) 

nicht versichert   

75. Kosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl A § 8 Nr. 2 m) nicht versichert bis 2.500 Euro  

76. Kosten durch Wasser- und Gasverlust A § 8 Nr. 2 n) nicht versichert   
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 BB HSR
Glas 2016 Standard Plus Premium 

Kosten     

Glas sofern mitversichert  

77. Kosten für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-
schalungen, Notverglasungen) 

§ 4 Nr. 1 a)    

78. Entsorgungskosten § 4 Nr. 1 b)    

79. Kosten für zusätzliche Leistungen (z. B. Kran- oder Gerüstkos-
ten) und das Beseitigen und Wiederanbringen von Hindernissen 

§ 4 Nr. 2 a) 
und b) 

nicht versichert bis 2.000 Euro bis 3.000 Euro 

80. Kosten für die Beseitigung von Schäden infolge eines ersatz-
pflichtigen Glasbruchschadens 

§ 4 Nr. 2 c) nicht versichert bis 150 Euro bis 150 Euro 

81. Bewegungs- und Schutzkosten § 4 Nr. 2 d)    

 VHB 2016
Abschnitt Standard Plus Premium 

Versicherungsort, Außenversicherung     

82. Hausrat in Gartenhäusern auf dem Versicherungsgrundstück A § 6 Nr. 3 b)    

83. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Gehhilfen, Krankenfahr-
stühle, Fahrräder und Kinderwagen in gemeinschaftlich genutz-
ten Räumen 

A § 6 Nr. 3 c)    

84. Hausrat in privat genutzten Garagen, soweit sich diese in der 
Nähe des Versicherungsortes befinden 

A § 6 Nr. 3 d)    

85. Wertsachen in Kundenschließfächern bei Kreditinstituten (im 
Rahmen der Wertsachen) 

A § 7 Nr. 6 nicht versichert bis 40 %  

86. Sportausrüstungen, die sich ständig außerhalb des Versiche-
rungsortes befinden 

A § 7 Nr. 7 nicht versichert bis 5.000 Euro  

87. Hausrat in fest installierten Wohnwagen und Häusern in Klein-
gartenanlagen 

A § 7 Nr. 8 nicht versichert bis 1.000 Euro bis 1.000 Euro 

88. Mitversicherung eines beruflich bedingten Zweitwohnsitzes; 
Wertsachen bis max. 250 Euro (Plus) bzw. 2.500 Euro (Premium)

A § 7 Nr. 9 nicht versichert bis 15.000 Euro bis 30.000 Euro 

89. Haushaltneugründung von Kindern 
für max. 6 Monate (Plus) bzw. 12 Monate (Premium) 

A § 7 Nr. 10 nicht versichert bis 30.000 Euro  

90. Außenversicherung für 12 Monate 
A § 7 Nr. 1 
und Nr. 11 a) 

bis 10 %, 
max. 10.000 Euro 

bis 20 %  

Besonderheiten     

91. Verzicht auf Prüfung grober Fahrlässigkeit B § 9 Nr. 1 c) nicht versichert   

92. Home-Service A § 19    

93. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nicht für Selbststän-
dige) bis 12 Monate 

A § 20    

94. Einhaltung des Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungs-
prozesse 

A § 21 Nr. 1    

95. Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen A § 21 Nr. 2    

96. Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen (Update-
Garantie) 

A § 21 Nr. 3 nicht versichert   

97. Verzicht auf die Anrechnung einer Unterversicherung 
a) bei Vereinbarung einer Versicherungssumme 

von mind. 650 Euro/qm Wohnfläche 
(Versicherungssumme dividiert durch 
Anzahl qm Wohnfläche ohne Vorsorge) 

A § 12  
Nr. 7 a) aa)    

b) bei Vereinbarung einer Versicherungssumme 
von weniger als 650 Euro/qm Wohnfläche 

A § 12  
Nr. 7 a) bb) 

nicht versichert bis 1.500 Euro bis 1.500 Euro 

98. Vorsorge 
a) bei Vereinbarung einer Versicherungssumme von 

mind. 650 Euro/qm Wohnfläche und 
sofern die Versicherungssumme bei Antragstellung dem 
Versicherungswert entspricht A § 9 Nr. 2 10 % 

100 %, 
max. 200.000 Euro

100 %, 
max. 200.000 Euro

b) bei Vereinbarung einer Versicherungssumme 
von weniger als 650 Euro/qm Wohnfläche oder 
wenn die Versicherungssumme bei Antragstellung niedriger 
ist als der Versicherungswert 

  30 % 30 % 

99. keine Anzeigepflicht bei vorübergehendem Unbewohntsein A § 17 Nr. 1 c) bis 120 Tage bis 180 Tage bis 12 Monate 
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Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß Abschnitt A § 1 nicht beantragt 
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V H  2 1 1 0   0 4 / 2 0 1 6  c  

 
 

Paragraph Seite 

Abschnitt A 2 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse ...................................................................... 2 
§ 2 Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge) ................................................................................................ 2 
§ 3 Einbruchdiebstahl ............................................................................................................................................................................. 4 
§ 4 Leitungswasser ................................................................................................................................................................................. 6 
§ 5 Naturgefahren .................................................................................................................................................................................... 7 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort ...................................................................................................... 8 
§ 7 Außenversicherung ........................................................................................................................................................................... 9 
§ 8 Versicherte Kosten .......................................................................................................................................................................... 10 
§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme .................................................................................................................................. 11 
§ 10 Anpassung des Beitrags ................................................................................................................................................................ 11 
§ 11 Wohnungswechsel .......................................................................................................................................................................... 12 
§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung ........................................................................................................................ 12 
§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke ................................................................................................ 13 
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung ............................................................................................................................... 13 
§ 15 Sachverständigenverfahren ........................................................................................................................................................... 14 
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall,  

Sicherheitsvorschrift ...................................................................................................................................................................... 14 
§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände ....................................................................................................................................... 14 
§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen .................................................................................................................................................... 14 
§ 19 Home-Service .................................................................................................................................................................................. 15 
§ 20 Bestimmungen bei Arbeitslosigkeit .............................................................................................................................................. 15 
§ 21 Leistungsgarantien ......................................................................................................................................................................... 16 

Abschnitt B 17 

§ 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung ............................................................................................................... 17 
§ 2 Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung .................................................................................................................................. 18 
§ 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten ............................................................................................................. 19 
§ 4 Überversicherung ............................................................................................................................................................................ 21 
§ 5 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung ............................................................................................................................... 21 
§ 6 Versicherung für fremde Rechnung .............................................................................................................................................. 22 
§ 7 Aufwendungsersatz ........................................................................................................................................................................ 22 
§ 8 Übergang von Ersatzansprüchen .................................................................................................................................................. 22 
§ 9 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen ....................................................................................................................... 22 
§ 10 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung ...................................................................................................................... 23 
§ 11 Vollmacht des Versicherungsvertreters ....................................................................................................................................... 23 
§ 12 Repräsentanten ............................................................................................................................................................................... 23 
§ 13 Verjährung ....................................................................................................................................................................................... 23 
§ 14 Örtlich zuständiges Gericht ........................................................................................................................................................... 23 
§ 15 Anzuwendendes Recht ................................................................................................................................................................... 23 
§ 16 Embargobestimmung ..................................................................................................................................................................... 23 
 



V H  2 1 1 0   0 4 / 2 0 1 6  c  2  von 2 3  A b s c h n i t t  A  

Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
generelle Ausschlüsse 

1. Versicherungsfall 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung), 

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat 

c) Leitungswasser, 

d) Naturgefahren 

aa) Sturm, Hagel, 

bb) weitere Elementargefahren, soweit gesondert ver-
einbart, 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Un-
ruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

3. Schäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer abweichend von Nr. 2 a) 
Entschädigung für versicherte Sachen, die 

aa) im Zuge von Räumungs- bzw. Entschärfungsmaß-
nahmen an unentdeckter Kriegsmunition (Blind-
gänger) bzw. 

bb) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegsmuni-
tion 

beendeter Kriege zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen. 

b) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die Räu-
mungs- und Entschärfungsmaßnahmen vom Kampfmit-
telräumdienst bzw. im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften von einem Munitionsfachkundigen durchgeführt 
und die sprengtechnisch gebotenen Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen worden sind. 

c) Weitere Voraussetzung für eine Entschädigung ist der 
vorausgegangene Explosionsschaden. Ausfallschäden, 
die durch die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen entste-
hen, gelten nicht versichert. 

d) Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland beschränkt. 

 
 

§ 2 Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luft-
fahrzeuge) 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, Implosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

2. Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

3. Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, 
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art 
entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem 
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen 
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich. 

4. Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang 
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckun-
terschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. 
Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich. 

5. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines 
inneren Unterdruckes. 

6. Seng- und Schmorschäden 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, leistet der Versicherer abweichend zu Nr. 17 b) auch 
Entschädigung für Seng- und Schmorschäden, die nicht 
durch eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 entstanden sind. 

7. Verpuffung 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, sind Schäden an versicherten Sachen durch Verpuffung 
mitversichert. 

8. Schäden durch Rauch und Ruß 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
Schäden durch Rauch und Ruß. 

b) Rauch und Ruß muss plötzlich bestimmungswidrig aus 
den am Versicherungsort oder einem Nachbargrund-
stück befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder 
Trockenanlagen austreten und unmittelbar auf versicher-
te Sachen einwirken. Nicht versichert sind Schäden, die 
durch dauernde Einwirkung des Rauches oder Rußes 
entstehen. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

9. Anprall eines Kraft-, Land-, Wasser-, Schienenfahrzeuges 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder 
beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignis-
ses abhandenkommen. 

b) Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von 
Gebäuden durch Kraft-, Land- oder Wasserfahrzeuge, 
die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern 
oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden, oder 
durch Schienenfahrzeuge. 

c) Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, 
Straßen und Wegen. 
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10. Überspannungsschäden durch Blitz 
a) In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlag-

schäden leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen 
und Geräten durch Überspannung, Überstrom und Kurz-
schluss durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 
oder infolge eines Blitzes entstehen. 

b) Defekte Geräte bzw. Geräteteile sind bis zur Entschei-
dung des Versicherers über den Ersatz des Schadens 
aufzubewahren. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

11. Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in Kühl- 
und Tiefkühlgeräten bei Ausfall der Stromversorgung 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, ersetzt der Versicherer Schäden an Lebensmit-
teln und Medikamenten in Kühl- und Tiefkühlgeräten, die 
entstanden sind durch den Ausfall der Kühleinrichtung 
bei Ausfall der Stromversorgung. 

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die durch 

aa) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß des Kühl- 
oder Tiefkühlgerätes; 

bb) angekündigte Stromabschaltungen; 

cc) eine versicherbare Gefahr (siehe Abschnitt A § 1) 

entstanden sind. 

c) Abschnitt A § 7 (Außenversicherung) findet keine An-
wendung. 

d) Der Versicherungsnehmer hat 

aa) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu be-
achten; 

bb) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen; 

cc) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedie-
nungsvorschriften der Kühleinrichtung zweckent-
sprechend zu verpacken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenhei-
ten nach aa) bis cc), so ist der Versicherer nach Maßgabe 
der in Abschnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

12. Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in Kühl- 
und Tiefkühlgeräten bei Defekt des Gerätes 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, ersetzt der Versicherer Schäden an Lebensmit-
teln und Medikamenten in Kühl- und Tiefkühlgeräten, die 
entstanden sind infolge 

aa) Material- und Herstellungsfehler, Kurzschluss, Iso-
lationsfehler, Überspannung; 

bb) des bestimmungswidrigen Austretens von Solen, 
Ammoniak oder anderen Kältemitteln. 

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die durch 

aa) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß des Kühl- 
oder Tiefkühlgerätes; 

bb) eine versicherbare Gefahr (siehe Abschnitt A § 1); 

cc) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versi-
cherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des 
Versicherungsschutzes in Erscheinung treten; 

dd) Schwund oder natürlichen Verderb 

entstanden sind. 

c) Abschnitt A § 7 (Außenversicherung) findet keine An-
wendung. 

d) Der Versicherungsnehmer hat 

aa) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu be-
achten; 

bb) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen; 

cc) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedie-
nungsvorschriften der Kühleinrichtung zweckent-
sprechend zu verpacken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenhei-
ten nach aa) bis cc), so ist der Versicherer nach Maßga-
be der in Abschnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

13. Überschalldruckwellen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, sind Schäden an versicherten Sachen durch 
Überschalldruckwellen mitversichert. 

b) Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das 
die Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle 
unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

14. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, sind versichert Schäden durch 

aa) Innere Unruhen 

Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt 
A § 1 Nr. 2 b) (Ausschluss Innere Unruhen) Ent-
schädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar 
durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit 
inneren Unruhen zerstört oder beschädigt werden 
oder in unmittelbarem Zusammenhang mit inneren 
Unruhen abhandenkommen. 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig 
nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer 
die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Wei-
se in Bewegung geraten und Gewalt gegen Perso-
nen oder Sachen verüben. 

bb) Streik, Aussperrung 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die unmittelbar durch Streik oder 
Aussperrung zerstört oder beschädigt werden oder 
im unmittelbaren Zusammenhang mit Streik oder 
Aussperrung abhandenkommen. 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, 
auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstel-
lung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeit-
nehmern. 

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerich-
tete planmäßige Ausschließung einer verhältnis-
mäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  
Ursachen Schäden durch 

aa) Gefahren, die nach den zugrundeliegenden Allge-
meinen Bedingungen (VHB 2016), Besonderen 
Bedingungen, Zusatzbedingungen oder Klausel-
einschlüssen versicherbar sind; 

bb) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand oder 
die Explosion sind durch innere Unruhen entstan-
den, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen ihrer 
Teile oder Ladung; 

cc) Erdbeben; 

dd) Verfügung von hoher Hand. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind, und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen, es sei denn, sie entstehen 
durch Brand oder Explosion infolge von inneren Unruhen 
(siehe a) aa). 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechts beansprucht werden kann. 

15. Böswillige Beschädigung 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die von unbefugten Dritten unmittelbar 
durch böswillige Beschädigung zerstört oder beschädigt 
werden. 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche Zerstörung 
oder Beschädigung von versicherten Sachen. 

b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  
Ursachen Schäden, die im Zusammenhang mit Einbruch-
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diebstahl entstehen, mit Ausnahme von Schäden an ver-
sicherten Gebäuden. 

16. Transportmittelunfall 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer in Erweiterung zu Ab-
schnitt A § 1 Nr. 1 Entschädigung für versicherte Sachen, 
die unmittelbar durch einen Unfall eines eigenen oder 
gemieteten Personenkraftwagens (Pkw) oder öffentli-
chen Verkehrsmittels (Bus, Bahn, Taxi), mit welchem 
diese befördert wurden, zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen. 

b) Voraussetzung ist, dass der Unfall der zuständigen Poli-
zeidienststelle gemeldet wurde. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

17. Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Erdbeben, 

b) Sengschäden, 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen, 

d) Verfügungen von hoher Hand. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 17 b) und Nr. 17 c) gelten nicht 
für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an 
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 ver-
wirklicht hat. 

18. Besondere Vereinbarung 
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt abgezogen. 

 
 

§ 3 Einbruchdiebstahl 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Einbruchdiebstahl, 

b) Vandalismus nach einem Einbruch, 

c) Raub 

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkom-
men, zerstört oder beschädigt werden. 

2. Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssel, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder 
mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines 
falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden-
gekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn fest-
steht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß 
Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, um sich den Be-
sitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in 
einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Be-
hältnis öffnet; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Ver-
sicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hat-
te, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer 
noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüs-
sels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte. 

3. Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 2 a), Nr. 2 e) oder Nr. 2 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

4. Raub 
a) Raub liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt ange-
wendet wird, um dessen Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen 
ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdieb-
stahl); 

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen her-
ausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei 
mehreren Versicherungsorten innerhalb desjeni-
gen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung 
ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen 
weggenommen werden, weil sein körperlicher Zu-
stand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines 
Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 
sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht 
oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine 
Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die 
mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind. 

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Her-
ausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die 
Tathandlungen nach a) verübt wurden. 

5. Vandalismus nach einem Raub 
Vandalismus nach einem Raub liegt vor, wenn der Täter sich 
auf eine der in Nr. 4 a) bezeichneten Arten Zugang in den 
Versicherungsort verschafft und versicherte Sachen vorsätz-
lich zerstört oder beschädigt. 

6. Vandalismus nach Einschleichen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch bei 
Vandalismus nach Einschleichen. Vandalismus nach 
Einschleichen liegt vor, wenn der Dieb nach Nr. 2 c) in 
den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen 
vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Umstände nicht auf Schäden nach einem 
versuchten Einschleichen. 

7. Räuberische Erpressung 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, besteht bei einem versicherten Raub nach Nr. 4 abwei-
chend von Nr. 4 c) und Abschnitt A § 7 Nr. 4 auch Versiche-
rungsschutz, wenn die Heranschaffung der Sachen an den 
Ort der Herausgabe oder Wegnahme erpresst wurde. 

8. Diebstahl von Hausrat aus verschlossenem Kraftfahr-
zeug, Wohnwagenanhängern, Dachboxen und dem Innen-
raum von verschlossenen Wassersportfahrzeugen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung für versi-
cherte Sachen, wenn sie sich vorübergehend außerhalb 
der versicherten Wohnung befinden und innerhalb der 
geographischen Grenzen Europas zuzüglich den Kanari-
schen Inseln, Madeira, den Azoren und Zypern durch 
Aufbrechen verschlossener Kraftfahrzeuge, fest mit dem 
Kraftfahrzeug verbundener und verschlossener Behält-
nisse oder Wohnwagenanhänger, nicht aber sonstiger 
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Kraftfahrzeuganhänger, oder dem verschlossenen Innen-
raum eines Wassersportfahrzeuges, entwendet oder bei 
diesem Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 

Dem Aufbrechen stehen die Totalentwendung des Kraft-
fahrzeuges, Wohnwagenanhängers oder Wassersport-
fahrzeuges sowie die Verwendung falscher Schlüssel 
oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen be-
stimmter Werkzeuge gleich. 

b) Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen ge-
mäß Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) sowie für Foto-, Film- oder 
Videogeräte sowie für elektronische Geräte und Telefone 
(z. B. Handys). 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

9. Diebstahl von Wäsche und Kleidung, Gartenmöbeln, 
Gartengeräten, Gartenskulpturen, Gokarts, sonstigen 
Spielfahrzeugen, Grills und Rasenmährobotern auf dem 
eingefriedeten Grundstück, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
einfachen Diebstahl von 

aa) Gartenmöbeln und -geräten, Gartenskulpturen, Go-
karts, sonstigen Spielfahrzeugen, Grills und Rasen-
mährobotern außerhalb des Versicherungsortes im 
Freien auf dem umfriedeten Grundstück, auf dem 
die versicherte Wohnung liegt sowie von Wäsche 
und Kleidung (ausgenommen Pelze, Leder- und 
Alcantarawaren), die sich tagsüber zum Waschen, 
Trocknen, Bleichen oder Lüften außerhalb des 
Versicherungsortes im Freien auf dem umfriedeten 
Grundstück, auf dem die versicherte Wohnung 
liegt, befindet, 

bb) Wäsche und Kleidung (ausgenommen Pelze, Leder- 
und Alcantarawaren), Gokarts, sonstigen Spiel-
fahrzeugen in gemeinschaftlich genutzten Räumen 
des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

10. Diebstahl von Gehhilfen, Kinderwagen und Kranken-
fahrstühlen auf dem eingefriedeten Grundstück, auf dem 
sich die versicherte Wohnung befindet 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
einfachen Diebstahl von Gehhilfen, Kinderwagen und 
Krankenfahrstühlen sowie fest hiermit verbundener Aus-
stattung außerhalb des Versicherungsortes im Freien auf 
dem umfriedeten Grundstück, auf dem die versicherte 
Wohnung liegt. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

11. Diebstahl im Krankenzimmer, in Reha- oder Kureinrich-
tungen, Arzt-, Heilpraktiker-, Physiotherapeutenpraxen, 
Alten-/Pflegeheimen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, ist der einfache Diebstahl von versicherten  
Sachen aus einem Krankenzimmer bei vorübergehen-
dem stationären Kur- oder Krankenhausaufenthalt sowie 
aus Reha- oder Kureinrichtungen, Arzt-, Heilpraktiker-, 
Physiotherapeutenpraxen und Alten-/Pflegeheimen ver-
sichert. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag und für Wertsachen gemäß Abschnitt A 
§ 13 Nr. 1 a) auf 250 Euro begrenzt. 

12. Diebstahl am Arbeitsplatz 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, ist der einfache Diebstahl von versicherten Sa-
chen am Arbeitsplatz des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son versichert, auch wenn sich die Sachen dauerhaft 
außerhalb des Versicherungsortes befinden. 

b) Sofern Versicherungsschutz bereits über einen anderen 
Vertrag besteht, leistet der Versicherer keine Entschädi-
gung. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag und für Wertsachen gemäß Abschnitt A 
§ 13 Nr. 1 a) auf 250 Euro begrenzt. 

13. Diebstahl von Antennenanlagen, Markisen und Siche-
rungsanlagen 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch für einfachen 
Diebstahl von Anlagen gemäß Abschnitt A § 6 Nr. 2 cc) und 
Nr. 5. 

14. Trickdiebstahl im Versicherungsort 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, leistet der Versicherer Entschädigung für 
Schäden durch Trickdiebstahl. 

b) Trickdiebstahl ist ein Diebstahl, bei dem der Täter sich 
durch Täuschung des Versicherungsnehmers oder einer 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person Zu-
tritt zum Versicherungsort verschafft und dort versicherte 
Sachen entwendet. 

c) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich 
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem 
Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die 
entwendeten Sachen nicht innerhalb von drei Wochen 
seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wur-
den. Bei Verletzung dieser Obliegenheiten findet Ab-
schnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) Anwendung. 

d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

15. Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagen-
abteilen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, wird Entschädigung für versicherte Sachen 
auch im Falle des Einbruchdiebstahls in Schiffskabinen 
und Schlafwagenabteile geleistet. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

16. Einbruchdiebstahl durch nicht versicherte Räume 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, gilt als Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 auch, wenn in das 
Gebäude, in dem sich der versicherte Hausrat befindet, in 
einen nicht versicherten Raum eingebrochen wurde und der 
Täter von dort ohne zusätzliche Hindernisse in die versicher-
ten Räumlichkeiten gelangt. Es hat keinen Einfluss auf die 
Leistungspflicht des Versicherers, ob die nicht versicherten 
Räumlichkeiten gewerblich oder privat genutzt werden. 

17. Fahrraddiebstahl 
a) Leistungsversprechen und Definition 

aa) Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungs-
schutz unter den nachfolgenden Voraussetzungen 
auch auf Schäden durch Diebstahl. 

bb) Elektrofahrräder wie Pedelecs oder E-Bikes, sofern 
für diese keine Versicherungspflicht besteht, sowie 
Fahrradanhänger sind Fahrrädern gleichgestellt. 

cc) Lose mit dem Fahrrad verbundenes und dem regel-
mäßigen Gebrauch dienendes Zubehör ist mit ver-
sichert, wenn es gemeinsam mit dem Fahrrad ab-
handenkommt. 

dd) Für Akkumulatoren von Elektrofahrrädern besteht 
Versicherungsschutz nur, sofern diese separat ge-
gen Diebstahl gesichert sind oder zusammen mit 
dem Fahrrad abhandenkommen. 

b) Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad/den Fahrrad-
anhänger in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss 
gegen Diebstahl zu sichern, wenn er es nicht zur Fort-
bewegung einsetzt. 

c) Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 

aa) Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg so-
wie sonstige Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und die Rahmennummer der versicherten 
Fahrräder/Fahrradanhänger zu beschaffen und auf-
zubewahren, soweit ihm dies billigerweise zuge-
mutet werden kann. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestim-
mung, so kann er Entschädigung nur verlangen, 
wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann. 

bb) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unver-
züglich der Polizei anzuzeigen und dem Versiche-
rer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das 
Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit An-
zeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 

d) Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenhei-
ten nach b) und c), so ist der Versicherer nach Maßgabe 
der in Abschnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) VHB 2016 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

e) Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

18. Scheck- und Kreditkartenmissbrauch 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten, sofern 
diese infolge eines versicherten Schadenereignisses ab-
handenkommen und kein anderweitiger Versicherungs-
schutz besteht (Subsidiärdeckung). 

b) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer die Sperrung der abhandengekom-
menen Karte unverzüglich vorgenommen hat. Über die 
Durchführung der Sperrung ist ein geeigneter Nachweis 
zu führen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Ob-
liegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in 
Abschnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

19. Vermögensschäden durch Phishing 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, gelten Vermögensschäden innerhalb des vom 
Versicherungsnehmer durchgeführten privaten Online-
Bankings versichert, wenn durch Phishing unberechtigte 
Dritte Überweisungen elektronisch übermitteln und das 
kontoführende Kreditinstitut diese ausführt. Vermögens-
schaden im Sinne dieser Bestimmung ist die unmittelbar 
aus dem Phishing-Angriff resultierende Vermögensein-
buße in Höhe des abgebuchten Betrags. Versicherungs-
schutz besteht im Zusammenhang mit Online-Banking-
Aktionen, welche der Versicherungsnehmer in der versi-
cherten Wohnung oder über in seinem Eigentum ste-
hende Laptops/portable PCs durchführt. 

b) Phishing im Sinne dieser Bestimmung ist ein Verfahren, 
bei dem Täter sich mit Hilfe gefälschter E-Mails vertrauli-
che Zugangs- und Identifikationsdaten von arglosen Drit-
ten verschaffen, wobei die Täter typischerweise ein 
durch die Täuschung über die tatsächliche Identität er-
langtes Vertrauensverhältnis ausnutzen. Mit den gewon-
nenen Daten nehmen die Täter unter der Identität des 
Inhabers im Online-Verkehr unerlaubte Handlungen vor. 

Andere Arten des Erlangens von vertraulichen Zugangs- 
oder Identifikationsdaten (wie z. B. Pharming) sind nicht 
versichert. Aus der Abbuchung resultierende Folgeschä-
den (z. B. Zinseinbußen, Kosten der Rechtsverfolgung, 
in Rechnung gestellte Kosten der Bank u. ä.) sind nicht 
versichert. 

c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, 
die das kontoführende Kreditinstitut ersetzt bzw. für die 
das kontoführende Kreditinstitut haftet. 

d) Mehrere Schäden stellen einen Versicherungsfall dar, 
wenn sie auf eine gemeinsame schadenursächliche Hand-
lung (= Phishing-Angriff) zurückzuführen sind, bei dem 
die Täter mehrere Zugangs- und Identifikationsdaten er-
langt haben. 

e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. Die Jahreshöchstentschädi-
gung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

20. Nicht versicherte Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht werden 
durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd-
beben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch). 

21. Besondere Vereinbarung 
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt abgezogen. 

 
 

§ 4 Leitungswasser 

1. Bruchschäden 
Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum ver-
sicherten Hausrat gehören (siehe Abschnitt A § 6), leistet der 
Versicherer Entschädigung für innerhalb von Gebäuden ein-
tretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 
den damit verbundenen Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind; 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
deren Anschlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen; 

c) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Lüftungs- 
und Gasrohren, sofern dies vereinbart und im Versiche-
rungsschein genannt ist. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert. 

2. Nässeschäden 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 

Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserver-
sorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen 
Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen 
sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden 
Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen 
sowie aus Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf 
stehen Leitungswasser gleich. 

b) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gilt als Leitungswasser auch Wasser, das be-
stimmungswidrig ausgetreten ist aus 

aa) Zimmerbrunnen, Wassersäulen und Terrarien, 

bb) innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenrohren, 
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cc) innerhalb des Gebäudes verlaufenden Lüftungs- 
und Gasrohren, 

dd) Zisternen (Behälter für Regenwasser). 

3. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  

Ursachen Schäden durch 

aa) Plansch- oder Reinigungswasser; 

bb) Schwamm; 

cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau; 

dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch; 

ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat; 

ff) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
lungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druck-
proben oder durch Umbauten oder Reparaturarbei-
ten an dem versicherten Gebäude oder an der 
Wasserlösch- oder Berieselungsanlage; 

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
sonstigen mobilen Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen, 

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch 
entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium aus-
getreten ist. 

4. Besondere Vereinbarung 
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt abgezogen. 

 
 

§ 5 Naturgefahren 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Sturm, Hagel, 

b) weitere Elementargefahren 

aa) Überschwemmung, 

bb) Rückstau, 

cc) Erdbeben, 

dd) Erdsenkung, 

ee) Erdrutsch, 

ff) Schneedruck, 

gg) Lawinen, 

hh) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

2. Sturm, Hagel 
a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-

tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, 
so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass 

aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstands-
fähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in 
dem sich die versicherten Sachen befunden haben, 
oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen 
Gebäuden nur durch Sturm entstanden sein kann. 

b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

c) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen 

aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-
bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, 

bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, wirft, 

cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an 
versicherten Sachen, 

dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, baulich verbunden sind, 

ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Ge-
bäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

d) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, leistet der Versicherer abweichend zu 
Nr. 4 a) bb) Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
durch das Eindringen von Niederschlägen durch nicht 
sturmbedingte Öffnungen. Die Entschädigung ist auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt. 

e) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, sind in abweichend von Nr. 4 b) bb) Garten-
möbel, Gartengeräte, Gartenskulpturen, Gokarts, sonsti-
ge Spielfahrzeuge, Grills, Rasenmähroboter auf dem ge-
samten Grundstück, auf dem sich die versicherte Woh-
nung befindet, gegen Sturmschäden versichert. Die Ent-
schädigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 100 Euro. 

3. Weitere Elementargefahren, sofern vereinbart und im 
Versicherungsschein genannt 
a) Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 
Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen 
Mengen von Oberflächenwasser durch 

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern, 

bb) Witterungsniederschläge, 

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von aa) oder bb). 

b) Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit 
verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

c) Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
inneren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in 
der Umgebung des Versicherungsortes Schäden 
an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen ange-
richtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann. 

d) Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen. 
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e) Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

f) Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. 

g) Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen. 

h) Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Mate-
rialien und Gasen. 

4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  

Ursachen Schäden durch 

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch eine der versicherten 
Naturgefahren (siehe Nr. 1 a) entstanden sind und 
einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 
gedrungen (siehe Nr. 3 a) cc); 

dd) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung; dies gilt nicht für Erdbeben; 

ee) Trockenheit oder Austrocknung. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen, 

bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befin-
den. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem 
gesamten Grundstück, auf dem sich die versicher-
te Wohnung befindet, Antennenanlagen und Mar-
kisen, wenn sie ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer genutzt werden. 

5. Selbstbehalt 
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt abgezogen. 

 
 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort 

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungs-
schein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort). 

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versiche-
rungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusam-
menhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird 
oder abhandenkommt, ist versichert. 

Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichne-
ten Wohnung ist nur im Rahmen der Außenversicherung 
(siehe Abschnitt A § 7) oder, soweit dies gesondert im Versi-
cherungsvertrag vereinbart ist, versichert. 

2. Definitionen 
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt 

des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Ge-
brauch bzw. Verbrauch) dienen. 

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Haus-
rat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Ent-
schädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13). 

c) Ferner gehören zum Hausrat 

aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Ein-
baumöbel und Einbauküchen), die der Versiche-

rungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat 
und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderwei-
tige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen; 

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig 
produziert und nicht individuell für das Gebäude 
gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen 
Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse an-
gepasst worden sind; 

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, 
die ausschließlich der versicherten Wohnung ge-
mäß Nr. 1 dienen und sich auf dem Grundstück 
befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt; 

dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindli-
ches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um 
das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des 
Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 7 e); 

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, 
Gokarts, Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese 
nicht versicherungspflichtig sind; 

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote ein-
schließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte; 

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte 
Flugdrachen; 

hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die 
ausschließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des 
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Person dienen; 
Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon 
ausgeschlossen; 

ii) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in 
Wohnungen nach Nr. 3 a) gehalten werden (z. B. 
Fische, Katzen, Vögel). 

3. Versicherungsort 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete 
Wohnung. Zur Wohnung gehören 

a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine 
selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die 
ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat 
genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die aus-
schließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, 
gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, sie sind aus-
schließlich über die Wohnung zu betreten (sog. Arbeits-
zimmer in der Wohnung); 

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar an-
schließende Terrassen sowie ausschließlich vom Versi-
cherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken ge-
nutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich Gara-
gen und Gartenhäusern – des Grundstücks, auf dem 
sich die versicherte Wohnung befindet; 

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem 
Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. aus-
gewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Wasch-
keller) des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet; 

d) darüber hinaus privat genutzte Garagen, soweit sich die-
se in der Nähe des Versicherungsortes befinden. 

4. Handelswaren und Musterkollektionen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, gehören abweichend zu Nr. 2 c) hh) Handels-
waren und Musterkollektionen zum versicherten Hausrat, 
sofern sie dem Neben- oder Hauptberufserwerb des 
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person dienen. 

b) Sofern Versicherungsschutz bereits über einen anderen 
Vertrag besteht, leistet der Versicherer keine Entschädi-
gung. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 
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5. Anlagen zur Sicherung des versicherten Hausrates 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, gehören in Erweiterung von Nr. 2 c) Anlagen, die der Si-
cherung des versicherten Hausrates dienen (z. B. Einbruch-, 
Brandmeldeanlagen) zum Hausrat, sofern sich diese Sachen 
auf dem Versicherungsgrundstück befinden, auf dem die 
versicherte Wohnung liegt und ausschließlich privaten Zwe-
cken und der versicherten Wohnung dienen. 

6. Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, 
nicht eingebaute Teile von Wasser- und Luftfahrzeugen 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, gehören in Erweiterung von Nr. 2 c) Teile und Zubehör 
(Dachbox, Fahrradträger, Reifen etc.) von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern sowie nicht eingebaute Teile von Wasser- 
und Luftfahrzeugen zum Hausrat. 

7. Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme 
Nicht zum Hausrat gehören 

a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) 
aa) genannt; 

b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die 
dieser Gefahr trägt; 

Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer einge-
brachten oder in dessen Eigentum übergegangenen Sa-
chen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- oder 
geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rahmen die-
ses Vertrages nicht versichert. Das Gleiche gilt für vom 
Wohnungseigentümer ersetzte Sachen; 

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von 
deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 
c) ee) genannt; 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Ver-
sicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, 
soweit nicht unter Nr. 2 c) ee) bis Nr. 2 c) gg) genannt; 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung 
des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde 
ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen; 

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Ver-
sicherungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmuck-
sachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente 
bzw. Jagd- und Sportwaffen). 

Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine 
Sachen. Kosten für die technische Wiederherstellung elekt-
ronisch gespeicherter, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmter Daten und Programme sind nur versichert, so-
weit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist. 

8. Besondere Vereinbarung 
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt abgezogen. 

 
 

§ 7 Außenversicherung 

1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 
Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind welt-
weit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außer-
halb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume von mehr 
als 12 Monaten gelten nicht als vorübergehend. 

2. Unselbstständiger Hausstand während Wehr- und Zivil-
dienst oder Ausbildung, Studium 
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur Ableistung  
eines freiwilligen Wehrdienstes, eines internationalen oder 
nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges Soziales 
oder Ökologisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligendiens-
tes, Ausbildung oder zum Studium außerhalb der Wohnung 
auf, so gilt dies so lange als vorübergehend im Sinne der 
Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird. 

3. Einbruchdiebstahl 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Ab-
schnitt A § 3 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

4. Raub 
Bei Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder  
Leben besteht Außenversicherungsschutz nur in den Fällen, 
in denen der Versicherungsnehmer versicherte Sachen her-
ausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat an 
Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der 
Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außen-
versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen 
des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe ge-
bracht werden. 

5. Naturgefahren 
Für Naturgefahren besteht Außenversicherungsschutz nur 
innerhalb von Gebäuden. 

6. Kundenschließfächer 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, besteht Versicherungsschutz auch in Tresor-
räumen von Kreditinstituten, soweit dort Kundenschließ-
fächer vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten 
Zwecken genutzt werden. 

b) Soweit Versicherungsschutz über die Geldinstitute be-
steht, geht eine solche Leistung einer Entschädigung 
aus diesem Vertrag vor (Subsidiärdeckung). 

c) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Ent-
schädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 2). 

d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Prozentsatz der Versicherungssumme begrenzt. 

7. Sportausrüstungen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, besteht Versicherungsschutz auch für Hausrat 
im Sinne von Abschnitt A § 6 des Versicherungsnehmers 
oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person, der der Ausübung einer Sportart dient (Sport-
ausrüstungen) und der dauerhaft außerhalb des Versi-
cherungsortes in Räumen von Sportstätten aufbewahrt 
wird. 

b) Soweit Versicherungsschutz über die Sportstättenbe-
treiber besteht, geht eine solche Leistung einer Entschä-
digung aus diesem Vertrag vor (Subsidiärdeckung). 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

8. Hausrat in fest installierten Wohnwagen und Häusern in 
Kleingartenanlagen 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, besteht abweichend zu Abschnitt A § 6 Nr. 3 
Versicherungsschutz für Hausrat im Sinne von Ab-
schnitt A § 6 des Versicherungsnehmers oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person auch in 
fest installierten Wohnwagen des Versicherungsnehmers 
auf Campinganlagen oder Privatgrundstücken sowie in 
Häusern des Versicherungsnehmers auf Parzellen von 
Kleingartenanlagen. 

b) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb Deutschlands. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

9. Hausrat in einem beruflich bedingten Zweitwohnsitz 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, besteht Versicherungsschutz auch für Hausrat 
im Sinne von Abschnitt A § 6 des Versicherungsnehmers 
oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person, der sich in einer beruflich bedingten Zweitwoh-
nung tatsächlich mindestens ebenso häufig wie in der 
Hauptwohnung zur privaten Nutzung befindet. Einzelne 
Zimmer (Untermiete) oder Zimmer in Wohngemeinschaf-
ten stehen einer Nebenwohnung gleich. 

b) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb Deutschlands. 

c) Soweit Versicherungsschutz über einen anderen Vertrag 
besteht, geht eine solche Leistung einer Entschädigung 
aus diesem Vertrag vor (Subsidiärdeckung). 
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d) Nicht versichert gelten Schäden durch weitere Elemen-
targefahren gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 1 b). 

e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag und für Wertsachen gemäß Abschnitt A 
§ 13 Nr. 1 a) auf 2.500 Euro begrenzt. 

10. Haushaltsneugründung der Kinder des Versicherungs-
nehmers 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist und soweit nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht, gewährt der Versicherer bei erstmaliger 
Haushaltsgründung der Kinder des Versicherungsneh-
mers (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) im Rahmen 
dieses Vertrages Versicherungsschutz für die vereinbar-
te Dauer. Danach erlischt der Versicherungsschutz. 

b) Der Versicherungsschutz beginnt ab Anmeldung des 
neuen Wohnortes der Kinder beim Einwohnermeldeamt 
oder einer vergleichbaren Behörde. 

c) Nicht versichert gelten Schäden durch weitere Elementar-
gefahren gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 1 b). 

d) Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt. 

e) Auf den Einwand der Unterversicherung gemäß Ab-
schnitt A § 12 Nr. 5 verzichtet der Versicherer im Zeit-
raum des Versicherungsschutzes für die neue Wohnung 
der Kinder. 

11. Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 

ist insgesamt auf den vereinbarten Prozentsatz der Ver-
sicherungssumme, höchstens auf den vereinbarten Be-
trag, begrenzt. 

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Ent-
schädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 2). 

 
 

§ 8 Versicherte Kosten 

1. Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen und tatsächlich angefallenen 

a) Aufräumungskosten 

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das 
Wegräumen und den Abtransport von zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern und Vernichten; 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen; 

c) Hotelkosten 

für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkos-
ten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten stän-
dig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem 
Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen 
bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wie-
der bewohnbar ist, längstens für die vereinbarte Dauer. 
Die Entschädigung ist pro Tag auf den vereinbarten Be-
trag begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist; 

d) Transport- und Lagerkosten 

für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, 
wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versi-
cherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutzba-
ren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung 
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem be-
nutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längs-
tens für die vereinbarte Dauer; 

e) Schlossänderungskosten 

für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel 
für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wert-
schutzschränke durch einen Versicherungsfall abhanden-
gekommen sind; 

f) Bewachungskosten 

für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Woh-
nung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und 
sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bie-
ten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherun-
gen wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die 
vereinbarte Dauer; 

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden 

die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, 
Raub oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb 
der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch 
oder einem Raub entstanden sind; 

h) Reparaturkosten für Nässeschäden 

an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in ge-
mieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnun-
gen und Einfamilienhäusern; 

i) Kosten für provisorische Maßnahmen 

zum Schutz versicherter Sachen. 

2. Gesondert versicherbar 
Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, sind versichert die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen und tatsächlich angefallenen 

a) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

wenn eine Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versi-
cherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher und öffentlich-
rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist; 

b) Umzugskosten 

für Transport in eine neue Wohnung werden den Trans-
portkosten nach Nr. 1 d) in ein Lager gleichgestellt, wenn 
infolge eines versicherten Ereignisses ein Umzug erfor-
derlich wird; 

c) Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner 
Höhe den vereinbarten Betrag übersteigt, ersetzt der 
Versicherer die durch den Versicherungsnehmer gemäß 
Abschnitt A § 15 Nr. 6 zu tragenden Kosten des Sach-
verständigenverfahrens; 

d) Rückreisekosten 

für die Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer vom 
Versicherungsnehmer getätigten mindestens 4-tägigen 
Reise, sofern der ersatzpflichtige Schaden voraussicht-
lich 5.000 Euro übersteigt; 

e) Datenrettungskosten 

aa) für die technische Wiederherstellung – und nicht 
der Wiederbeschaffung – von elektronisch gespei-
cherten, ausschließlich für die private Nutzung be-
stimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) 
und Programmen. 

Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme 
durch eine ersatzpflichtige Substanzbeschädigung 
an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert wa-
ren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr 
verfügbar sind. 

Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten 
technischen Wiederherstellung. 

bb) Ausschlüsse 

Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstel-
lungskosten für Daten und Programme, 

• zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt ist (z. B. sogenannte Raubkopien); 

• die der Versicherungsnehmer auf einem Rück-
sicherungs- oder Installationsmedium vorhält. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die 
Kosten eines neuerlichen Lizenzerwerbs. 

cc) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt; 
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f) Kosten für Downloads 

aa) Abweichend von Abschnitt A § 6 Nr. 7 sind Schäden 
an legal aus dem Internet geladenen Musikstücken 
und Videos infolge einer versicherten Gefahr oder 
infolge eines versicherten Schadens versichert. 

bb) Ausgeschlossen sind jedoch Schäden, die auf 
dauernde Einwirkung beruhen. Der Schadenauf-
wand ist durch Kauf- oder Zahlungsbelege nach-
zuweisen. 

cc) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt; 

g) Mehrkosten durch Technologiefortschritt 
für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung versi-
cherter Sachen, wenn deren Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung in derselben Art und Güte infolge 
Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirtschaft-
lich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut 
aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen  
Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt; 

h) Anmietungskosten für dringend benötigte Haushalts-
geräte 

wenn dringend benötigte Haushaltsgeräte beschädigt 
oder zerstört wurden oder abhandengekommen sind und 
eine umgehende Reparatur oder Ersatzbeschaffung 
nicht möglich ist; 

i) Mehrkosten für energetische Modernisierung von 
Haushaltsgeräten 

für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung von 
technischen Haushaltsgeräten, wenn diese durch um-
weltschonendere Geräte (d. h. Geräte, die nach Angaben 
des Herstellers mit einem Prädikat wie „umweltschonend“, 
„energie- und wasserschonend“ bezeichnet werden) er-
setzt werden. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt; 

j) Kosten für Haustierunterbringung nach einem Versi-
cherungsfall 
in einer Tierpension oder einer ähnlichen Unterbringung, 
wenn und solange die Wohnung unbenutzbar ist und 
dem Versicherungsnehmer die Haltung in einem benutz-
baren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu 
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder be-
wohnbar ist, längstens für die vereinbarte Dauer. Die 
Entschädigung ist pro Tag auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist; 

k) Feuerlöschkosten 

sind versichert, wenn diese vom Versicherungsnehmer 
zu tragen sind; 

l) Kosten durch Fehlalarm von Rauchmeldern 

aa) für die vom Versicherungsnehmer zu tragenden 
Kosten eines Feuerwehreinsatzes; 

bb) für die Beseitigung von Gebäudeschäden, die im 
Bereich der Wohnung durch gewaltsames Eindrin-
gen von Polizei oder Feuerwehr entstanden sind. 

Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt; 

m) Kosten durch täterverursachten Telefonmissbrauch 
nach einem Einbruchdiebstahl 
für entstandene Mehrkosten, wenn ein Täter nach einem 
Einbruch gemäß Abschnitt A § 3 Nr. 2 in die versicherte 
Wohnung das Telefon benutzt. 

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf des-
sen Verlangen einen Einzelgesprächsnachweis des Tele-
kommunikationsunternehmens für den Tatzeitraum ein-
zureichen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Ob-
liegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in 
Abschnitt B § 3 Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt; 

n) Kosten durch Wasser- und Gasverlust 
für den Mehrverbrauch von Frischwasser oder Gas, der 
infolge eines Versicherungsfalles innerhalb des Versi-
cherungsortes entsteht und den das Wasser- oder Gas-
versorgungsunternehmen in Rechnung stellt. 

 
 

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Versicherungswert 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung. 

a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von 
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
(Neuwert). 

b) Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) 
dd) und Antiquitäten (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) ee) 
ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis 
von Sachen gleicher Art und Güte. 

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haus-
halt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungs-
wert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Ver-
kaufspreis (gemeiner Wert). 

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte 
Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Ab-
schnitt A § 13 Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des 
Versicherungswertes höchstens diese Beträge berück-
sichtigt. 

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 

entsprechen. 

b) Die Versicherungssumme erhöht sich, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist, um einen Vorsorgebetrag von 
10 Prozent. 

3. Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag 
a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Ent-

wicklung des Preisindexes – siehe b) – angepasst. 

b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich 
mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für 
“Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel 
und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gela-
gerten Güter” – aus dem Verbraucherpreisindex für 
Deutschland (VPI) – im vergangenen Kalenderjahr ge-
genüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert 
hat. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt 
jeweils für den Monat September veröffentlichte Index. 

Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten 
Stelle nach dem Komma berücksichtigt. 

Die neue Versicherungssumme wird auf volle hundert 
Euro aufgerundet und dem Versicherungsnehmer be-
kannt gegeben. 

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme 
berechnet. 

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die neue Versicherungssumme kann der Versicherungs-
nehmer der Anpassung durch Erklärung in Textform  
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widersprechen. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird 
die Anpassung nicht wirksam. 

 
 

§ 10 Anpassung des Beitrags 

1. Grundsatz 
Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungs-
schutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen 
zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken. 

2. Der Beitragssatz für die einzelne Risikoart sowie die Beitrags-
zuschläge für erweiterten Versicherungsschutz werden unter 
Berücksichtigung von Schadenaufwand, Kosten (insbesondere 
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Provisionen, Sach- und Personalkosten und Rückversiche-
rungsbeiträge), Gewinnansatz und gegebenenfalls Feuer-
schutzsteuer kalkuliert. 

3. Bei der Neukalkulation des Beitragssatzes sowie der Bei-
tragszuschläge für bestehende Verträge ist der Schadenbe-
darf einer ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken, 
die Gegenstand dieser Versicherung sind, und die voraus-
sichtliche künftige Entwicklung des unternehmensindividuel-
len Schadenbedarfs zu berücksichtigen. Preissteigerungen, 
die bereits in die Entwicklung von Anpassungsfaktoren (z. B. 
Gleitender Neuwertfaktor) eingeflossen sind, dürfen bei die-
sen Berechnungen nicht noch einmal berücksichtigt werden. 
Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Änderun-
gen des Beitragssatzes sowie der Beitragszuschläge gelten 
mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
für bestehende Verträge, wenn ein Versicherungsmathema-
tiker die der Kalkulation zugrunde liegenden Statistiken ge-
mäß den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathe-
matik und -technik überprüft und die Angemessenheit der 
Neukalkulation bestätigt hat. 

Diese Kalkulation wird dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen zur Überprüfung ausgehändigt. 

Obergrenze für eine Beitragserhöhung ist der Tarifbeitrag im 
Neugeschäft für vergleichbaren Versicherungsschutz. 

4. Die sich aus Nr. 3 ergebenden Beitragserhöhungen werden 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor Bei-
tragsfälligkeit mitgeteilt. Der Versicherungsnehmer kann den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Mittei-
lung der Beitragserhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung kündigen 
oder die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und 
-bedingungen verlangen. Über das Kündigungsrecht und die 
bei der Kündigung zu beachtenden Voraussetzungen ist der 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung über die Erhöhung 
des Beitragssatzes zu informieren. Beitragssenkungen gelten 
automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres. 

 
 

§ 11 Wohnungswechsel 

1. Umzug in eine neue Wohnung 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während 
des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisheri-
gen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um-
zugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung 
gebracht werden. 

2. Mehrere Wohnungen 
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige 
Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er 
die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für 
eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen. 

3. Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die 
neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bishe-
rigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um-
zugsbeginn. 

4. Anzeige der neuen Wohnung 
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Be-

ginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der 
neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen. 

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-
gen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform mitzu-
teilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen 
Wohnung vorhanden sind (siehe Abschnitt A § 17 und 
Abschnitt B § 3 Nr. 2 Gefahrerhöhung). 

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn-
fläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versi-
cherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann 
dies zu Unterversicherung führen und ein vereinbarter 
Unterversicherungsverzicht entfallen. 

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht 
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh-

nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers. 

b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter 
Beitragssätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. 
Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang 
der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird 
einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche-
rungsnehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeit-
anteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-

rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der 
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gel-
ten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) die 
neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bis-
herige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des 
Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des 
Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht 
bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten 
aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort 
(siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) die bisherige Ehewohnung 
und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. 
Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertra-
ges, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach 
der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) 
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten fol-
genden Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungs-
schutz für beide neuen Wohnungen. 

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am 
Versicherungsort gemeldet sind. 

 
 

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 
a) zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Ver-

sicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 1); 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 
die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, 
höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe Ab-
schnitt A § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles 
(siehe Abschnitt A § 1); 

Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer 
Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungs-
nehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (soge-
nannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung 
durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem 
Minderwert entspricht. 

2. Restwerte 
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

3. Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich 
nicht gezahlt hat. 

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich 
versicherter Kosten ist je Versicherungsfall (siehe Abschnitt 
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A § 1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (siehe 
Abschnitt A § 9 Nr. 2 a) einschließlich Vorsorgebetrag (siehe 
Abschnitt A § 9 Nr. 2 b) begrenzt. 

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe 
Abschnitt B § 7 Nr. 1), die auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich 
Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen 
bereits vollständig ausgeschöpft, so werden versicherte Kos-
ten (siehe Abschnitt A § 8) darüber hinaus bis zum verein-
barten Betrag ersetzt. 

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 1) niedriger als der 
Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) der versi-
cherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterversi-
cherungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich entfal-
len, wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

6. Versicherte Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter 
Kosten (siehe Abschnitt A § 8) ist der Nachweis tatsächlich 
angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils ver-
einbarten Entschädigungsgrenzen. 

Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten 
(siehe Abschnitt A § 8) sowie der Schadenabwendungs-, 
Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten (siehe 
Abschnitt B § 7 Nr. 1) gilt Nr. 5 entsprechend. 

7. Verzicht auf die Anrechnung einer Unterversicherung 
a) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-

nannt ist, nimmt der Versicherer abweichend von Nr. 5 
keinen Abzug wegen Unterversicherung vor, wenn 

aa) bei Eintritt des Versicherungsfalles 

• die tatsächliche Wohnfläche der versicherten 
Wohnung nicht größer ist als die bei Antragstel-
lung angegebene Wohnfläche und 

• die vereinbarte Versicherungssumme mindes-
tens 650 Euro je Quadratmeter Wohnfläche be-
trägt (Versicherungssumme dividiert durch An-
zahl Quadratmeter Wohnfläche der versicher-
ten Wohnung). Der Vorsorgebetrag gemäß Ab-
schnitt A § 9 Nr. 2 b) ist hierbei nicht berück-
sichtigt; 

bb) der Schaden den vereinbarten Betrag nicht über-
steigt. 

b) a) gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversiche-
rungsvertrag desselben Versicherungsnehmers für den-
selben Versicherungsort ohne Vereinbarung gemäß a) 
besteht. 

c) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Text-
form verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres entfallen. 

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen. 

d) Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht 
ein bisher vereinbarter Unterversicherungsverzicht auf 
die neue Wohnung über. Sind die Voraussetzungen für 
die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts für 
die neue Wohnung nicht mehr erfüllt (z. B. bei einer Ver-
größerung der Wohnfläche), gilt der Unterversicherungs-
verzicht bis zur Anpassung des Vertrages an die Voraus-
setzung, längstens jedoch bis zu zwei Monaten nach 
Umzugsbeginn. 

 
 

§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutz-
schränke 

1. Definitionen 
a) Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 2 b) 

sind 

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. 
Chipkarte); 

bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere; 

cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus 
Gold und Platin; 

dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins so-
wie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, 
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie 
nicht in cc) genannte Sachen aus Silber; 

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), 
jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken. 

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicher-
heitsbehältnisse, die 

aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch 
eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle aner-
kannt sind und 

bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindest-
gewicht von 200 kg aufweisen oder bei geringerem 
Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fach-
männisch verankert oder in der Wand oder im Fuß-
boden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank). 

2. Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer be-

sonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versi-
cherungsfall den vereinbarten Prozentsatz der Versiche-
rungssumme, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles außerhalb eines anerkannten und verschlos-
senen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b) befunden 
haben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall be-
grenzt auf den vereinbarten Betrag 

aa) für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 
mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungs-
wert den Nennbetrag übersteigt, 

bb) für Urkunden einschließlich Sparbücher und sons-
tige Wertpapiere, 

cc) für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus 
Gold und Platin. 

 
 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 
BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens 
bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 
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3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 bzw. Nr. 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

 
 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auf-
fordernde Partei durch das für den Schadenort zuständi-
ge Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf 
diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versi-
cherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten; 

e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffe-
nen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht ge-
geben ist. 

5. Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 

übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachla-
ge erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Fest-
stellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 

6. Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
 

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des 
Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall,  
Sicherheitsvorschrift 

1. Sicherheitsvorschriften 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der 
Versicherungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung 
(siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) zu beheizen und dies genügend 
häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen 
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Ob-
liegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 3 
Nr. 3 a) bb) und Nr. 3 c) beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. 

 
 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B 
§ 3 Nr. 2 kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat; 

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Ab-
schnitt A § 11) ein Umstand ändert, nach dem im Antrag 
gefragt worden ist; 

c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 
120 Tage oder über eine vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt oder in 
geeigneter Weise gesichert wird. Beaufsichtigt ist eine 
Wohnung z. B. dann, wenn sich während der Nacht eine 
dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält; 

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in 
nicht gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei 
einem Wohnungswechsel (siehe Abschnitt A § 11). 

2. Folgen einer Gefahrerhöhung 
Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt B § 3 
Nr. 2 c) bis e). 

3. Keine Anzeigepflicht bei Aufstellung eines Gerüstes 
Die Aufstellung eines Baugerüstes am Versicherungsort 
stellt keine dem Versicherer anzuzeigende Gefahrerhöhung 
gemäß Nr. 1 dar. 

 
 

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner 
in Textform anzuzeigen. 
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2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden-
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung 
zurückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-

dengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftli-
chen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
dengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder 
Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker-
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

 
 

§ 19 Home-Service 

1. Erreichbarkeit und Leistung 
Auch außerhalb der Geschäftszeiten steht dem Versiche-
rungsnehmer ein spezieller Home-Service rund um die Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen, zur Verfügung. Im Notfall  
organisiert dieser rasche Hilfe und vermittelt qualifizierte 
Handwerker und Dienstleister. 

2. Rufnummer 
Der Home-Service kann unter der im Versicherungsschein 
genannten Telefonnummer in Anspruch genommen werden. 

 
 

§ 20 Bestimmungen bei Arbeitslosigkeit 

1. Beitragsbefreiung 
Wird der Versicherungsnehmer unfreiwillig arbeitslos, wird 
der Vertrag vorübergehend beitragsfrei weitergeführt. 

Unfreiwillige Arbeitslosigkeit liegt auch dann vor, wenn der 
Versicherungsnehmer und sein Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis einvernehmlich durch Aufhebungsvertrag beendet 
haben. 

2. Leistungsfreiheit 
Kein Anspruch auf Gewährung von beitragsfreiem Versiche-
rungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer 

a) wegen fristloser Kündigung seines Arbeitsverhältnisses 
durch seinen Arbeitgeber arbeitslos geworden ist oder 

b) das Arbeitsverhältnis selbst gekündigt hat. 

3. Voraussetzungen für beitragsfreien Versicherungsschutz 
a) Vom Beginn dieser Leistungszusage an bis zum Eintritt 

der Arbeitslosigkeit sind die Beiträge zu dieser Versiche-
rung mindestens 36 Monate lang ununterbrochen ent-
richtet worden. 

b) Bei Beginn dieser Leistungszusage hat der Versicherungs-
nehmer das 50. Lebensjahr und bei Beginn der Arbeits-
losigkeit das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

c) Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit mindestens 3 Jahre als Arbeitnehmer 
ununterbrochen sozialversicherungspflichtig in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt gewesen. 

d) Durch Bescheinigung seines Arbeitgebers weist der Ver-
sicherungsnehmer das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß c) sowie die Gründe für die Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses nach. 

4. Nachweis 
Der Versicherungsnehmer legt eine Bescheinigung der Bun-
desagentur für Arbeit vor, aus der sich der Beginn der  
Arbeitslosigkeit ergibt. 

5. Auszubildende, Studenten 
Die Beitragsbefreiung gilt auch für 

a) Auszubildende, die unmittelbar nach 3-jähriger ununter-
brochener Ausbildung arbeitslos werden; 

b) Auszubildende, wenn sie nach ununterbrochener Ausbil-
dung und sofort anschließender Beschäftigung als Arbeit-
nehmer in einem unbefristeten sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnis arbeitslos werden und der Zeit-
raum der Ausbildung/Beschäftigung insgesamt mindes-
tens 3 Jahre betragen hat; 

c) Studenten in einem staatlich anerkannten Studiengang 
an einer Fachhochschule oder Universität, die eine min-
destens 3-jährige ununterbrochene Studiendauer nach-
weisen können und unmittelbar anschließend arbeitslos 
werden. 

Anstelle einer Bescheinigung des Arbeitgebers gemäß 
Nr. 3 d) ist eine Studienbescheinigung der Fachhoch-
schule oder Universität erforderlich. 

Bei Studienabbruch besteht kein Anspruch auf Beitrags-
befreiung; 

d) Studenten in einem staatlich anerkannten Studiengang 
an einer Fachhochschule oder Universität, wenn sie nach 
mindestens 3-jähriger ununterbrochener Studiendauer 
und sofort anschließender Beschäftigung als Arbeitneh-
mer in einem unbefristeten sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnis arbeitslos werden. 

6. Leistung 
a) Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Vertrag auf 

Antrag beitragsfrei gestellt. 

Die Beitragsbefreiung gilt längstens für 12 Monate und 
beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den Eingang 
der unter Nr. 3 bis Nr. 5 genannten Bescheinigungen 
beim Versicherer folgt. Für diesen Zeitraum bereits ge-
leistete Beitragszahlungen werden anteilig erstattet. 

Die Beitragsbefreiung endet mit Wiederaufnahme einer 
neuen sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, die dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen ist. 

Während der Beitragsbefreiung muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer den Bewilligungsbescheid der 
Bundesagentur für Arbeit vorlegen, aus dem sich die 
Dauer des Bezuges von Arbeitslosengeld ergibt. Außer-
dem ist das ununterbrochene Fortbestehen der Arbeits-
losigkeit alle 3 Monate nachzuweisen. 
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Unabhängig davon ist der Versicherer jederzeit berech-
tigt, bei der Bundesagentur für Arbeit Auskünfte über die 
Fortdauer der Arbeitslosigkeit einzuholen. 

b) Hat eine Beitragsbefreiung gemäß a) weniger als den 
vereinbarten Zeitraum betragen und tritt nach Wieder-
aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung als Arbeitnehmer erneut unfreiwillige Arbeitslosig-
keit ein, wird die Dauer der Beitragsbefreiung auf Antrag 
auf insgesamt den vereinbarten Zeitraum ausgedehnt. 

c) Sofern der Versicherungsnehmer eine Beitragsbefreiung 
insgesamt für den vereinbarten Zeitraum in Anspruch 
genommen hat, müssen die Voraussetzungen für eine 
nochmalige Beitragsbefreiung neu erfüllt werden. 

 
 

§ 21 Leistungsgarantien 

1. Einhaltung des Mindeststandards des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse 
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen und Be-
sonderen Bedingungen für die Hausratversicherung weichen 

ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von 
den Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse 
für die Hausratversicherung – Stand 06.01.2016 – ab. 

2. Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen 
des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) 
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Hausratversicherung (VHB 2016) 
weichen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) unverbindlich empfohlenen Bedingungen für die Hausrat-
versicherung – VHB 2010, Stand 01.01.2013 – ab. 

3. Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen 
(Update-Garantie) 
Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung 
(VHB 2016), die Besonderen oder Zusatzbedingungen aus-
schließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne 
Mehrbeitrag geändert, so gelten die Inhalte der neuen Be-
dingungen mit Einführung auch für diesen Vertrag. 
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Abschnitt B

§ 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

2. Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
a) Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 

b) Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Dies gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr 
ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, 
so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

3. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung 
a) Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-
rechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veran-
lasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist 
der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

b) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 
nach a) gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zah-
lung nicht veranlasst hat. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

c) Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig nach a) zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetre-
tenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. 
Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die-
se Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

4. Folgebeitrag 
a) Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-
jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird. 

b) Verzug und Schadenersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

c) Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauf-
forderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist. 

d) Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

e) Kündigung nach Mahnung 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

f) Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach d) bleibt bis 
zur Zahlung bestehen. 

5. Lastschriftverfahren 
a) Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

b) Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge – trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch – nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in 
Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftigen Beiträge selbst zu 
übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
a) Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
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Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

b) Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 
aa) Widerruft der Versicherungsnehmer seine Ver-

tragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der 
Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge 
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versiche-
rer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und 
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblie-
ben, hat der Versicherer zusätzlich den für das 
erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
in Anspruch genommen hat. 

bb) Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vor-
vertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungs-
vertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum 
Zugang der Rücktrittserklärung zu. 

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der 
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, 
so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 

cc) Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis 
zum Zugang der Anfechtungserklärung zu. 

dd) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, 
steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

ee) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte In-
teresse bei Beginn der Versicherung nicht besteht 
oder das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehen-
des Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
 

§ 2 Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

1. Dauer und Ende des Vertrages 
a) Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen. 

b) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlän-
gert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

c) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 

d) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündi-
gen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein. 

e) Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständi-
ge und dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates 

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung; 

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten 
Interesses. 

f) Tod des Versicherungsnehmers 

Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versi-
cherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
des Versicherers über die vollständige und dauerhafte 
Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis 
zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben 
Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

2. Kündigung nach dem Versicherungsfall 
a) Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

b) Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer wird seine Kündigung 
mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

c) Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

3. Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
a) Übergang der Versicherung 

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien gilt das Datum der Umschreibung 
im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber in die 
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versi-
cherungsvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten 
des Versicherungsnehmers ein. 

Die Versicherung geht auch über, wenn die versicherte 
Sache im Wege der Zwangsversteigerung erworben wird 
oder ein Dritter auf Grund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses die 
Berechtigung erwirbt, versicherte Bodenerzeugnisse zu 
beziehen. 

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

b) Kündigung 

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Textform zu kündigen. Dieses Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräuße-
rung ausgeübt wird. 

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag 
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden 
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Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb ei-
nes Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Beitrag 

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag 
als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Er-
werber während einer laufenden Versicherungsperiode 
erfolgt. 

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet 
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 

d) Anzeigepflichten 

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass 
er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm 
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer 
bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für seine 
Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
 

§ 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

1. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

a) Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht 
gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme, Fragen im Sinne des Satzes 1 in 
Textform stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Absatz 1 und Nr. 1 b) sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
list des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.  

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
aa) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Nr. 1 a) Absatz 1, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts 
besteht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

bb) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Nr. 1 a) Absatz 1 leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kün-
digen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder an-
deren Bedingungen abgeschlossen hätte. 

cc) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 a) Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Bei-
trag um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

c) Frist und Form für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur 
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände  
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

d) Hinweispflicht des Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat. 

e) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Der Versicherer kann sich auf seine zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

f) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

g) Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte er-
löschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-
ser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
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2. Gefahrerhöhung 
a) Begriff der Gefahrerhöhung 

aa) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verän-
dert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falles oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versi-
cherers wahrscheinlicher wird. 

bb) Eine Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt A § 17 
kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat. 

cc) Eine Gefahrerhöhung nach aa) liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

b) Pflichten des Versicherungsnehmers 

aa) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vorneh-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten. 

bb) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

cc) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

c) Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer 
aa) Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach Nr. 2 b) aa), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Nr. 2 b) bb) und Nr. 2 b) cc) bekannt, 
kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 

bb) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

d) Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 2 b) erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versiche-
rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat. 

e) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

aa) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pflichten nach Nr. 2 b) aa) vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

bb) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) bb) und 
Nr. 2 b) cc) ist der Versicherer für einen Versiche-
rungsfall, der später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt aa) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

cc) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

• soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

• wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
war oder 

• wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöh-
ten Beitrag verlangt. 

3. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
a) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

• die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften und 

• die Einhaltung aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten. 

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versiche-
rer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

cc) Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

b) Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen  
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 
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bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

dd) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen 
einzureichen; 

ee) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten  
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren  
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

ff) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft in Textform zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges 
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

gg) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann; 

hh) für zerstörte oder abhandengekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und 
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren 
zu lassen; 

ii) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem anderem als dem Versiche-
rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 3 b) aa) und bb) ebenfalls zu erfüllen, 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und recht-
lichen Umständen möglich ist. 

c) Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

aa) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit nach a) oder b) vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

cc) Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

 
 

§ 4 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrags der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 

wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
 

§ 5 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben. Falls keine Versicherungssumme vereinbart ist, 
ist stattdessen der Versicherungsumfang anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in Abschnitt B § 3 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der an-
deren Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder 
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene 
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht. 
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b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder  
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Bei-
träge verlangen. 

 
 

§ 6 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat. 

 
 

§ 7 Aufwendungsersatz 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um ei-
nen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall ab-
zuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel-
tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur er-
setzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist 
oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen. 

 
 

§ 8 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. 

 
 

§ 9 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versi-
cherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

c) Sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gilt abweichend von b): 

aa) Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen Scha-
dens nicht auf die Einrede der grob fahrlässigen 
Herbeiführung des Versicherungsfalles berufen. 
Bei der Feststellung der Schadenhöhe werden die 
versicherten Kosten mit eingerechnet. 

bb) Für den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der 
den vereinbarten und im Versicherungsschein ge-
nannten Anteil übersteigt, ist der Versicherer be-
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rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

cc) Der Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsver-
letzungen sowie Verstöße gegen Sicherungsvor-
schriften gemäß Abschnitt A § 16 und § 17 und 
Abschnitt B § 3 durch den Versicherungsnehmer. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
 

§ 10 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

 
 

§ 11 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages, 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung, 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen 
anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser 
Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich 

gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme 
der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 

 
 

§ 12 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
 

§ 13 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkennt-
nis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 
 

§ 14 Örtlich zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer oder den Versicherungsvermittler bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach sei-
nem gewöhnlichen Aufenthalt. 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

 
 

§ 15 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 
 

§ 16 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 



 

Besondere Klauseln und Vereinbarungen
 
1. Maklervollmacht 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen, Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzu-
nehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich 
an den Versicherer weiterzuleiten. 
2. Vollmachten des Versicherungsvertreters 
2.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen, betreffend den 
Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, ein be-
stehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung, 
Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses. 
2.2 Erklärung des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versiche-
rungsnehmer zu übermitteln. 
3. Vollmachten der Schleswiger Versicherungsservice AG 
Die Firma Schleswiger Versicherungsservice AG (im folgenden SL AG 
genannt) führt die gesamte Vertragsverwaltung für die jeweiligen Versi-
cherer durch. 
SL AG ist bevollmächtigt, vertragliche obliegende Anzeigen, Willenser-
klärungen, Schadenanzeigen und Beiträge im Empfang zu nehmen sowie 
ausstehende Beiträge einzufordern und den dazu gehörigen Schriftver-
kehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art (z.B. Rücktritt, 
Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Bei-träge gelten als beim Versiche-
rer eingegangen, wenn sie bei SL AG eingegangen sind. 
SL AG ist von den Versicherern beauftragt gegenüber den Versiche-
rungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die Annahme oder 
Ablehnung von Anträgen zu erklären. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die Änderung 
aber der SL AG nicht mitgeteilt, so genügt eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der SL AG bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt auch für den Fall einer Änderung des Namens des 
Versicherungsnehmers. 
4.Wechsel des Versicherers 
SL AG ist berechtigt, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers, zur 
nächsten Hauptfälligkeit des Versicherungsvertrages den Versicherer zu 
wechseln und/oder weitere Versicherer zu beteiligen. Dies ist jedoch nur 
bei gleichbleibendem Versicherungsschutz und bei gleichbleibendem 
Beitrag/gleichbleibendem Beitragssatz möglich. Die Willenserklärung 
des Kunden ist damit erteilt. Macht die SL AG von diesem Recht Ge-
brauch, so werden die Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 
Wochen nach erfolgtem Wechsel darüber informiert, bei wem sie von 
nun an ihre vertraglichen Rechte geltend machen können. Die Sorgfalts-
pflicht der SL AG ist damit verpflichtend. 
5. Bedingungsanpassung – Innovationsklausel 
5.1. Bedingungsanpassung – Innovationsklausel bei Prämienneutra-
lität 
Werden im Laufe der Versicherungsdauer für neue Versicherungsverträ-
ge die Allgemeinen Bedingungen, Allgemeine Bedingungen für die 
Wohngebäude und/oder vereinbarte Besondere Bedingungen ausschließ-
lich zu Gunsten des Versicherungsnehmers geändert, ohne dass dafür 
eine Zusatzprämie berechnet wird, so gelten diese neuen Bedingungen 
ab ihrem Gültigkeitstag auch für diesen Vertrag für alle ab diesem 
Zeitpunkt neu eintretende Leistungsfälle. 
Über die Änderungen/Verbesserungen wird der Versicherungsnehmer 
informiert. 
6. Tarif und Bedingungsanpassung – Innovationsklausel bei Prä-
mienerhöhung 
Werden im Laufe der Versicherungsdauer für neue Versicherungsverträ-
ge die Allgemeinen Bedingungen, Allgemeinen Bedingungen für die 
Wohngebäudeversicherung und/oder vereinbarte Besondere Bedingun-
gen gegen Mehrprämie vom Versicherer geändert, wird der Versiche-
rungsvertrag ab der ersten Hauptfälligkeit nach der Änderung auf das 
neue Tarif- und Bedingungswerk umgestellt. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer sowohl über Prämienun-
terschiede als auch über wesentliche Änderungen des Versicherungs- 
und Leitungsumfangs, vor allem auch Schlechter Stellungen zu informie-
ren. Widerspricht der Versicherungsnehmer einer Umstellung auf das 
neue Tarif- und Bedingungswerk, so besteht der bisherige Vertrag 
unverändert zu den bis dahin geltenden Bedingungen fort, gleichzeitig 
entfallen die Regelungen des Ziff. 6 „Bedingungsanpassung – Innovati-
onsklausel bei Prämienerhöhung“ vollständig. 



 

 
Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Schleswiger Versicherungsservice AG, 
Goebenstraße 10, 24534 Neumünster – Telefon: +49(0)4321 – 489 09 0 E-Mail: info@schleswiger-ag.de 
 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder unter datenschutz@schleswiger-ag.de 
 
2. Vorbemerkung 
Die an uns gestellten Anforderungen und Aufgaben zur korrekten, schnellen und wirtschaftlichen Administration und Verwaltung von Vertragsverhältnissen können wir in 
der heutigen Zeit nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Die EDV bietet einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannten Daten zu Ihrer Person wird durch die EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
 
3. Rechtsgrundlagen und Zwecke 
Die Datenverarbeitung und Datennutzung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift wie z.B. die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sie erlaubt oder wenn der Betroffene in diese 
eingewilligt hat (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Die DSGVO und das BDSG erlauben die Datenverarbeitung und Datennutzung, wenn dies im Rahmen der Zweckbestim-
mung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. (Art. 6 Abs. 1 DSGVO). 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des 
von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Dies sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden versicherungstechni-
sche Daten zum Vertrag wie Vertragsnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung, sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten zum Versicherungsfall (Vertragsdaten). 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 lit. b) DSGVO. 
Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu eingesetzten 
automatisierten Datenverarbeitungsverfahren. Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es (nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren. 
Dies kann insbesondere der Fall sein: 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Schleswiger Versicherungsservice AG und deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen 
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren. 
 
4. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere 
Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag (z.B. im Schadenfall), sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen. 
 
5. Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach der DSGVO und BDSG zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den vorstehend beschriebenen 
Zwecken aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – 
schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise verweigert oder 
widerrufen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise verweigerter Einwilligungserklärung kann eine 
Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in Abschnitt G Nr. 3 („Rechtsgrundlagen und Zwecke“; Seite 61) beschrieben, 
erfolgen. Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 
6. Kategorien von Empfänger der personenbezogen Daten 
a) Datenübermittlung an den Risikoträger (Versicherer) 
Die Schleswiger Versicherungsservice AG arbeitet zur Deckung der Risiken mit unterschiedlichen Risikoträgern (Versicherern) zusammen. Diese Versicherer benötigen 
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, 
sowie auch Ihre Personalien. Soweit durch eine bestimmte Schadenhöhe eine Vorlagepflicht beim Versicherer besteht, werden zur Risiko- und Schadenbeurteilung auch 
die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Versicherer zum Zwecke der Risiko- und Schadenbeurteilung weiterer Dienstleister, denen sie gegebenenfalls entsprechende Daten 
übergeben können. 
 

b) Datenübermittlung an andere Versicherer 
Im Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Versicherungsfälle, Versicherungen oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in 
den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer zu befragen und entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von 
personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen wie Name, Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder 
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag, weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
c) Betreuung durch den Vertriebspartner 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners 
werden Sie durch Ihren Vertriebspartner betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vertriebspartner in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute und Kapitalanlagegesell-
schaften u.a. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe 
von Versicherungsleistungen, sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über finanzielle Dienstleistungen. Ausschließlich zum Zwecke von Vertragsanpassun-
gen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbeiten und 
nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch Sie werden von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vertriebspartner ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen der DSGVO und dem BDSG und seine 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 
7. Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezoge-
ne Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahre. 
 
8. Betroffenenrechte 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 
a) Widerspruchsrecht 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht können Sie unter info@schleswiger-ag.de geltend machen. 
 
b) Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten (datenschutz@schleswiger-ag.de) oder an eine Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig Holstein, 
Holstenstr. 98 
24103 Kiel 
 
9. Zentrale Hinweissysteme 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
informa HIS GmbH 
Krenzberger Ring 68  
65205 Wiesbaden 
zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
Der Betrieb des HIS beruht auf den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO, die wir gerne erläutern: 
 
Anfragen 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes und zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur, 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
10. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Antragsbearbeitung und bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 
 
11. Bonitätsauskünfte 
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung aufgrund unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur 
Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
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